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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 258/2003 DER KOMMISSION
vom 12. Februar 2003

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1947/2002 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in
ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. Februar 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Februar 2003

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 12. Februar 2003 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrpreis

0702 00 00 052 101,6
204 47,4
212 114,9
999 88,0

0707 00 05 052 119,6
204 49,4
220 244,4
999 137,8

0709 10 00 220 123,8
999 123,8

0709 90 70 052 149,2
204 176,7
999 162,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 56,2
204 44,4
212 41,5
220 39,9
624 82,9
999 53,0

0805 20 10 204 79,1
512 64,2
999 71,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052 62,2
204 56,5
220 61,6
464 134,1
600 57,5
624 68,0
999 73,3

0805 50 10 052 61,0
600 69,8
999 65,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 400 94,4
404 97,7
508 97,2
720 89,4
728 112,0
999 98,1

0808 20 50 388 101,7
400 114,3
512 83,7
528 81,2
720 39,3
999 84,0

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission (ABl. L 273 vom 16.10.2001, S. 6). Der Code
„999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 259/2003 DER KOMMISSION
vom 11. Februar 2003

zur Festsetzung von Durchschnittswerten je Einheit für die Ermittlung des Zollwerts bestimmter
verderblicher Waren

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom
12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemein-
schaften (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2700/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates (2),

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommis-
sion vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu der
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 zur Festlegung des Zollkodex
der Gemeinschaften (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 444/2002 (4), insbesondere auf Artikel 173 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Artikel 173 bis 177 der Verordnung (EWG) Nr.
2454/93 sehen vor, dass die Kommission periodische
Durchschnittswerte je Einheit für die Waren nach der
Klasseneinteilung gemäß Anhang Nr. 26 dieser Verord-
nung festsetzt.

(2) Die Anwendung der in den obengenannten Artikeln fest-
gelegten Regeln und Kriterien auf die der Kommission
nach Artikel 173 Absatz 2 der genannten Verordnung
mitgeteilten Angaben führt zu den im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzten Durchschnitts-
werten je Einheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 173 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/
93 vorgesehenen Durchschnittswerte je Einheit werden wie im
Anhang angegeben festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 14. Februar 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Februar 2003

Für die Kommission
Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Rubrik
Warenbezeichnung Durchschnittswerte je Einheit (Betrag)/100 kg netto

Ware, Art, KN-Code EUR DKK SEK GBP

1.10 Frühkartoffeln/Erdäpfel
0701 90 50

39,87 296,30 365,30 26,43

1.30 Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln)
0703 10 19

23,89 177,53 218,87 15,83

1.40 Knoblauch
0703 20 00

147,69 1 097,46 1 353,06 97,89

1.50 Porree
0703 90 00

40,18 298,55 368,09 26,63

1.60 Blumenkohl/Karfiol
0704 10 00

— — — —

1.80 Weißkohl und Rotkohl
0704 90 10

91,60 680,68 839,21 60,71

1.90 Brokkoli oder Spargelkohl (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef
var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

61,43 456,49 562,80 40,72

1.100 Chinakohl
ex 0704 90 90

113,90 846,39 1 043,52 75,49

1.110 Kopfsalat
0705 11 00

— — — —

1.130 Karotten und Speisemöhren
ex 0706 10 00

51,75 384,55 474,12 34,30

1.140 Radieschen
ex 0706 90 90

71,94 534,62 659,13 47,68

1.160 Erbsen (Pisum sativum)
0708 10 00

337,71 2 509,49 3 093,96 223,83

1.170 Bohnen

1.170.1 — Bohnen (Vigna-Arten. Phaseolus-Arten.)
ex 0708 20 00

151,04 1 122,40 1 383,81 100,11

1.170.2 — Bohnen (Phaseolus Ssp. vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

225,08 1 672,57 2 062,12 149,18

1.180 Dicke Bohnen
ex 0708 90 00

— — — —

1.190 Artischocken
0709 10 00

— — — —

1.200 Spargel:

1.200.1 — grüner
ex 0709 20 00

410,68 3 051,75 3 762,51 272,20

1.200.2 — anderer
ex 0709 20 00

415,70 3 089,07 3 808,52 275,53

1.210 Auberginen/Melanzani
0709 30 00

112,74 837,77 1 032,89 74,72
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Rubrik
Warenbezeichnung Durchschnittswerte je Einheit (Betrag)/100 kg netto

Ware, Art, KN-Code EUR DKK SEK GBP

1.220 Bleichsellerie, auch Stangensellerie genannt (Apium graveolens L., var.
Dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

82,64 614,10 757,12 54,77

1.230 Pfifferlinge/Eierschwammerl
0709 59 10

809,36 6 014,35 7 415,11 536,44

1.240 Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack
0709 60 10

118,32 879,23 1 084,01 78,42

1.270 Süße Kartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt)
0714 20 10

94,16 699,68 862,64 62,41

2.10 Esskastanien (Castanea-Arten), frisch
ex 0802 40 00

— — — —

2.30 Ananas, frisch
ex 0804 30 00

92,76 689,33 849,88 61,48

2.40 Avocadofrüchte, frisch
0804 40 00

173,96 1 292,67 1 593,74 115,30

2.50 Mangofrüchte und Guaven, frisch
ex 0804 50 00

106,45 791,02 975,25 70,55

2.60 Süßorangen, frisch:

2.60.1 — Blut- und Halbblutorangen
0805 10 10

— — — —

2.60.2 — Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates,
Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

— — — —

2.60.3 — andere
0805 10 50

— — — —

2.70 Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch;
Clementinen, Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten,
frisch:

2.70.1 — Clementinen
ex 0805 20 10

— — — —

2.70.2 — Monreales und Satsumas
ex 0805 20 30

— — — —

2.70.3 — Mandarinen und Wilkings
ex 0805 20 50

— — — —

2.70.4 — Tangerinen und andere
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

— — — —

2.85 Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frisch
0805 50 90

92,35 686,26 846,10 61,21

2.90 Pampelmusen und Grapefruits, frisch:

2.90.1 — weiß
ex 0805 40 00

54,55 405,36 499,77 36,16

2.90.2 — rosa
ex 0805 40 00

61,97 460,52 567,77 41,08

2.100 Tafeltrauben
0806 10 10

170,72 1 268,64 1 564,11 113,16

2.110 Wassermelonen
0807 11 00

38,28 284,46 350,71 25,37
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Rubrik
Warenbezeichnung Durchschnittswerte je Einheit (Betrag)/100 kg netto

Ware, Art, KN-Code EUR DKK SEK GBP

2.120 andere Melonen:
2.120.1 — Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschließlich Cantalene), Onteniente,

Piel de Sapo (einschließlich Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro
ex 0807 19 00

53,21 395,42 487,52 35,27

2.120.2 — andere
ex 0807 19 00

157,06 1 167,11 1 438,94 104,10

2.140 Birnen
2.140.1 — Birnen — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Birnen, Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

— — — —

2.140.2 — Andere
ex 0808 20 50

— — — —

2.150 Aprikosen/Marillen
ex 0809 10 00

182,66 1 357,36 1 673,49 121,07

2.160 Kirschen
0809 20 95
0809 20 05

462,37 3 435,88 4 236,11 306,46

2.170 Pfirsiche
0809 30 90

234,26 1 740,81 2 146,25 155,27

2.180 Nektarinen
ex 0809 30 10

130,41 969,09 1 194,79 86,44

2.190 Pflaumen
0809 40 05

137,60 1 022,52 1 260,67 91,20

2.200 Erdbeeren
0810 10 00

344,40 2 559,22 3 155,27 228,27

2.205 Himbeeren
0810 20 10

361,18 2 683,93 3 309,02 239,39

2.210 Heidelbeeren der Art Vaccinium myrtillus
0810 40 30

1 473,45 10 949,21 13 499,31 976,60

2.220 Kiwifrüchte (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

172,39 1 281,03 1 579,39 114,26

2.230 Granatäpfel
ex 0810 90 95

180,55 1 341,67 1 654,14 119,67

2.240 Kakis (einschließlich Sharon)
ex 0810 90 95

114,71 852,38 1 050,90 76,03

2.250 Litschi-Pflaumen
ex 0810 90 30

206,31 1 533,11 1 890,17 136,74
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VERORDNUNG (EG) Nr. 260/2003 DER KOMMISSION
vom 12. Februar 2003

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des
Rates hinsichtlich der Tilgung von transmissiblen spongiformen Enzephalopathien bei Schafen
und Ziegen und der Regeln für den Handel mit lebenden Schafen und Ziegen sowie mit

Rinderembryonen

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 90/425/EWG des Rates vom 26. Juni
1990 zur Regelung der veterinärrechtlichen und tierzüchteri-
schen Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit
lebenden Tieren und Erzeugnissen im Hinblick auf den Binnen-
markt (1), zuletzt geändert durch die Richtlinie 92/118/EWG (2),
insbesondere auf Artikel 10,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 mit
Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter
transmissibler spongiformer Enzephalopathien (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1494/2002 der
Kommission (4), insbesondere auf Artikel 23,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In seiner Stellungnahme vom 4. und 5. April 2002 über
die sichere Gewinnung von Material kleiner Wiederkäuer
empfiehlt der Wissenschaftliche Lenkungsausschuss
(WLA), dass in einem Bestand kleiner Wiederkäuer, in
dem ein Fall von Traberkrankheit diagnostiziert wird, die
gesamte Herde gekeult werden sollte. Der WLA weist
jedoch darauf hin, dass die Keulung von Schafen des
Prionprotein-Genotyps ARR/ARR wenig zur Risikomin-
derung beitragen würde. Damit vermieden wird, dass die
Krankheit nicht mehr gemeldet wird, und zum Schutz
von Rassen, die möglicherweise wenig resistent sind,
sollte diese Keulung nach und nach vorgenommen
werden.

(2) Im Interesse der Übereinstimmung mit derartigen
Vorschriften für die Keulung von Schafen sollten die
Bestimmungen über den innergemeinschaftlichen Handel
mit Zuchtschafen geändert und die mit der Traberkrank-
heit zusammenhängenden Beschränkungen des Handels
mit Schafen des Genotyps ARR/ARR aufgehoben
werden.

(3) Der WLA kam in seiner Stellungnahme vom 16. Mai
2002 über die Sicherheit von Rinderembryonen zu dem
Schluss, dass keine über die Protokolle der Internatio-

nalen Gesellschaft für den Embryotransfer hinausge-
henden Maßnahmen erforderlich sind. Das Internationale
Tierseuchenamt (OIE) beschloss auf seiner Generalver-
sammlung im Mai 2002 aus den gleichen wissenschaftli-
chen Gründen, alle Handelsbedingungen für Rinderem-
bryonen und -eier der Verordnung (EG) Nr. 999/2001
zu streichen und die Entscheidung 92/290/EWG der
Kommission vom 14. Mai 1992 über bestimmte Schutz-
maßnahmen für Rinderembryonen gegen die spongi-
forme Rinderenzephalopathie im Vereinigten König-
reich (5), zuletzt geändert durch die Akte über den
Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens, aufzu-
heben.

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 sollte daher entspre-
chend geändert werden.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Anhänge VII, VIII und XI der Verordnung (EG) Nr. 999/
2001 werden entsprechend dem Anhang zu dieser Verordnung
geändert.

Artikel 2

Die Entscheidung 92/290/EWG wird aufgehoben.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Anhang VII Nummer 2 Buchstabe b) sowie Anhang VIII Kapitel
A Teil I Buchstabe a) Ziffer iii) gelten ab dem 1. Oktober 2003.

13.2.2003 L 37/7Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(1) ABl. L 224 vom 18.8.1990, S. 29.
(2) ABl. L 62 vom 15.3.1993, S. 49.
(3) ABl. L 147 vom 31.5.2001, S. 1.
(4) ABl. L 225 vom 22.8.2002, S. 3. (5) ABl. L 152 vom 4.6.1992, S. 37.



Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Februar 2003

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Die Anhänge VII, VIII und XI werden wie folgt geändert:

1. Anhang VII wird wie folgt ersetzt:

„ANHANG VII

TILGUNG TRANSMISSIBLER SPONGIFORMER ENZEPHALOPATHIEN

1. Bei den Ermittlungen gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b) muss Folgendes identifiziert werden:

a) im Fall von Rindern:

— alle übrigen Wiederkäuer im Haltungsbetrieb des Tieres, bei dem sich die Krankheit bestätigt hat;

— sofern sich die Krankheit bei einem weiblichen Tier bestätigt hat, seine Nachkommen, die innerhalb von
zwei Jahren vor oder nach dem klinischen Einsetzen der Krankheit geboren wurden;

— alle Tiere der Kohorte, in der sich die Krankheit bestätigt hat;

— der mögliche Ursprung der Krankheit;

— sonstige Tiere im Haltungsbetrieb des Tieres, bei dem sich die Krankheit bestätigt hat, oder in anderen
Haltungsbetrieben, die möglicherweise mit TSE-Erregern infiziert wurden oder die gleichen Futtermittel
aufgenommen haben oder mit derselben Kontaminationsquelle in Berührung gekommen sind;

— die Verbringung potenziell verunreinigter Futtermittel, sonstigen Materials oder etwaiger anderer Infekti-
onsquellen, über die der TSE-Erreger möglicherweise aus dem oder in den betreffenden Betrieb übertragen
wurde;

b) im Fall von Schafen und Ziegen:

— alle anderen Wiederkäuer als Ziegen und Schafe im Haltungsbetrieb des Tieres, bei dem sich die Krank-
heit bestätigt hat;

— soweit sie ermittelt werden können, die Elterntiere, alle Embryonen und Eizellen und die letzten Nach-
kommen des Tieres, bei dem sich die Krankheit bestätigt hat;

— zusätzlich zu den unter dem zweiten Gedankenstrich genannten Tieren alle übrigen Schafe und Ziegen
im Haltungsbetrieb des Tieres, bei dem sich die Krankheit bestätigt hat;

— die etwaige Krankheitsursache und andere Betriebe, in denen Tiere, Embryonen oder Eizellen gehalten
bzw. aufbewahrt werden, die möglicherweise mit dem TSE-Erreger infiziert sind oder die dasselbe Futter
aufgenommen haben oder mit derselben Kontaminationsquelle in Berührung gekommen sind;

— die Verbringung potenziell verunreinigter Futtermittel, sonstigen Materials oder etwaiger anderer Infekti-
onsquellen, über die der TSE-Erreger möglicherweise aus dem oder in den betreffenden Betrieb übertragen
wurde.

2. Die Maßnahmen nach Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe c) umfassen mindestens

a) im Fall eines bestätigten BSE-Befundes bei Rindern die Tötung und vollständige Beseitigung der Rinder, die
bei den Ermittlungen nach Nummer 1 Buchstabe a) erster, zweiter und dritter Gedankenstrich identifiziert
wurden. Je nach epidemiologischer Lage und Rückverfolgbarkeit der Tiere in dem Haltungsbetrieb des Tieres,
bei dem sich die Krankheit bestätigt hat, wie in Nummer 1 Buchstabe a) erster Gedankenstrich festgelegt,
kann der Mitgliedstaat beschließen, die übrigen Rinder dieses Haltungsbetriebes nicht zu töten und zu
vernichten;

b) im Fall eines bestätigten TSE-Befundes bei Schafen und Ziegen ab 1. Oktober 2003 entsprechend der
Entscheidung der zuständigen Behörde

i) entweder die Tötung und vollständige Beseitigung der Tiere, Embryonen und Eizellen, die bei den Ermitt-
lungen nach Nummer 1 Buchstabe b zweiter und dritter Gedankenstrich identifiziert wurden; oder

ii) die Tötung und vollständige Beseitigung der Tiere, Embryonen und Eizellen, die bei den Ermittlungen
nach Nummer 1 Buchstabe b) zweiter und dritter Gedankenstrich identifiziert wurden, mit Ausnahme
von

— männlichen Zuchttieren des Genotyps ARR/ARR,

— weiblichen Zuchttieren mit mindestens einem ARR-Allel und keinem VRQ-Allel und

— Schafen mit mindestens einem ARR-Allel, die ausschließlich zur Schlachtung bestimmt sind;

iii) wurde das infizierte Tier von einem anderen Haltungsbetrieb aufgenommen, kann ein Mitgliedstaat auf
der Grundlage der Fallgeschichte beschließen, zusätzlich oder anstatt der Tilgungsmaßnahmen in dem
Haltungsbetrieb, in dem die Infektion bestätigt wurde, solche Maßnahmen im Herkunftsbetrieb durchzu-
führen. Wird Weideland von mehr als einer Herde gemeinsam genutzt, können die Mitgliedstaaten
beschließen, die Anwendung der Maßnahmen nach Prüfung aller epidemiologischen Faktoren auf eine
Herde zu beschränken;

c) im Fall eines bestätigten BSE-Befundes bei Schafen oder Ziegen die Tötung und vollständige Beseitigung aller
Tiere, Embryonen und Eizellen, die bei den Ermittlungen nach Nummer 1 Buchstabe b) zweiter bis fünfter
Gedankenstrich identifiziert wurden.

13.2.2003 L 37/9Amtsblatt der Europäischen UnionDE



3.1. Nur folgende Tiere dürfen in die Betriebe aufgenommen werden, in denen Tiere gemäß Nummer 2 Buchstabe b)
Ziffer i oder ii) beseitigt wurden:
a) männliche Tiere des Genotyps ARR/ARR;

b) weibliche Tiere mit mindestens einem ARR-Allel und keinem VRQ-Allel;

c) Ziegen, sofern:
— keine anderen Tiere als Schafe des Genotyps ARR/ARR in dem Haltungsbetrieb vorhanden sind,
— alle Stallungen auf dem Betriebsgelände nach der Bestandsvernichtung gründlich gereinigt und desinfiziert

wurden,
— der Haltungsbetrieb einer verstärkten TSE-Überwachung unterzogen wird, einschließlich der Untersu-

chung aller gekeulten und aller im Betrieb verendeten mehr als 18 Monate alten Ziegen.

3.2. In dem/den Haltungsbetrieb(en), in dem/denen Tiere gemäß Nummer 2 Buchstabe b), Ziffer i) oder ii) vernichtet
wurden, darf nur folgendes Zuchtmaterial von Schafen verwendet werden:
a) Samen von männlichen Tieren des Genotyps ARR/ARR;

b) Embryonen mit mindestens einem ARR-Allel und keinem VRQ-Allel.

4. Abweichend von den unter Nummer 3 Buchstabe b) genannten Einschränkungen und während einer Übergangs-
zeit bis spätestens 1. Januar 2006, in der es schwierig ist, Schafe eines bekannten Genotyps als Ersatz zu finden,
können die Mitgliedstaaten beschließen, die Aufnahme von nicht trächtigen weiblichen Lämmern eines unbe-
kannten Genotyps in die unter Nummer 2 Buchstabe b) Ziffern i) und ii) genannten Haltungsbetriebe zuzu-
lassen.

5. Nach der Durchführung der unter Nummer 2 Buchstabe b) Ziffern i) und ii) genannten Maßnahmen in einem
Haltungsbetrieb
a) unterliegt die Verbringung von Schafen des Typs ARR/ARR von dem Haltungsbetrieb keinen

Beschränkungen;

b) dürfen Schafe mit nur einem ARR-Allel von dem Haltungsbetrieb nur direkt zur Schlachtung zum Verzehr
oder zur Vernichtung verbracht werden;

c) dürfen Schafe eines anderen Genotyps nur zur Vernichtung von dem Haltungsbetrieb verbracht werden.

6. Die unter Nummer 3 und 5 genannten Beschränkungen gelten für den Haltungsbetrieb noch weitere drei Jahre:
a) ab dem Datum, ab dem alle Schafe im Haltungsbetrieb den ARR/ARR–Status erreicht haben, oder

b) ab dem letzten Datum, zu dem auf dem Betriebsgelände Schafe oder Ziegen gehalten wurden, oder

c) sofern Nummer 3 Buchstabe c) zutrifft, ab dem Datum, ab dem mit der verstärkten TSE-Überwachung
begonnen wurde.

7. Ist die Häufigkeit des ARR-Allels in der Rasse oder im Haltungsbetrieb gering, oder wo es zur Vermeidung von
Inzucht als notwendig erachtet wird, kann ein Mitgliedstaat beschließen,
a) die nach Nummer 2 Buchstabe b) Ziffern i) und ii) vorgeschriebene Vernichtung bis zu zwei Zuchtjahre lang

hinauszuschieben;

b) in den unter Nummer 2 Buchstabe b) Ziffern i) und ii) genannten Haltungsbetrieben die Aufnahme anderer
als der unter Nummer 3 genannten Schafe unter der Bedingung zuzulassen, dass sie kein VRQ-Allel besitzen.

8. Die Mitgliedstaaten, die die unter Nummer 4 und 7 genannten Ausnahmeregelungen anwenden, übermitteln der
Kommission einen Bericht über die zugrunde liegenden Bedingungen und Kriterien für deren Gewährung.“

2. Der Titel von Anhang VIII Kapitel A sowie der Wortlaut von Anhang VIII Kapitel A Teil I werden wie folgt ersetzt:

„KAPITEL A

Bedingungen für den innergemeinschaftlichen Handel mit lebenden Tieren

I. Bedingungen, die unbeschadet der Statusklasse des Ursprungs- oder Haltungsdrittlands oder Mitgliedstaats eines
Tieres gelten

Für den Handel mit Schafen und Ziegen gelten nachstehende Bedingungen:

a) Für Zuchtschafe und -ziegen gilt Folgendes:

i) Sie stammen aus einem Haltungsbetrieb, der folgende Anforderungen mindestens drei Jahre lang erfüllt hat:

— Er wird regelmäßig von einem amtlichen Tierarzt kontrolliert;

— die Tiere werden gekennzeichnet;

— es wurde kein Fall von Traberkrankheit bestätigt;

— im Haltungsbetrieb werden Kontrollen durch Probenahmen bei alten weiblichen Tieren durchgeführt,
die zur Keulung bestimmt sind;

— in den Betrieb werden nur weibliche Tiere aus Betrieben aufgenommen, die dieselben Anforderungen
erfüllen;
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ii) sie sind von Geburt an oder zumindest in den letzten drei Jahren ununterbrochen in einem Betrieb/in
Betrieben gehalten worden, der/die die Anforderungen der Ziffer i) erfüllt/erfüllen;

iii) oder ab 1. Oktober 2003: Sie sind Tiere des Prionprotein–Genotyps ARR/ARR gemäß Anhang I der
Entscheidung 2002/1003/EG der Kommission (*).

Wenn sie für einen Mitgliedstaat bestimmt sind, für dessen gesamtes Hoheitsgebiet oder einen Teil davon die
Bestimmungen des Buchstabens b) oder c) gelten, müssen sie die in diesen Buchstaben vorgesehenen zusätzli-
chen allgemeinen oder speziellen Garantien erfüllen, die gemäß dem Verfahren des Artikels 24 Absatz 2 festge-
legt wurden.

b) Für einen Mitgliedstaat, der in Bezug auf sein gesamtes Hoheitsgebiet oder einen Teil davon ein obligatorisches
oder freiwilliges nationales Programm zur Bekämpfung der Traberkrankheit aufgestellt hat, gilt Folgendes:
i) Er kann dieses Programm der Kommission vorlegen und macht dabei insbesondere folgende Angaben:

— Krankheitssituation in dem Mitgliedstaat,
— Rechtfertigung für das Programm, wobei das Ausmaß der Krankheit und das Kosten/Nutzen-Verhältnis

zu berücksichtigen sind,
— das geografische Programmgebiet,
— die für die Haltungsbetriebe festgelegten Statusklassen und die Standards, die in der jeweiligen Kategorie

erreicht werden müssen;
— die zu verwendenden Untersuchungsverfahren;
— die Kontrollverfahren für das Programm;
— Konsequenzen des Statusverlusts eines Betriebs, aus welchen Gründen auch immer;
— Maßnahmen, die bei positiven Ergebnissen von Kontrollen, die gemäß den Bestimmungen des

Programms durchgeführt wurden, zu ergreifen sind.

ii) Das Programm nach Ziffer i) kann unter Beachtung der in dieser Ziffer angegebenen Kriterien nach dem
Verfahren des Artikels 24 Absatz 2 gebilligt werden. Gleichzeitig oder spätestens drei Monate nach Billigung
des Programms nach dem Verfahren des Artikels 24 Absatz 2 werden allgemeine oder spezifische Zusatzga-
rantien festgelegt, die für den innergemeinschaftlichen Handel verlangt werden können. Sie dürfen nicht
über die Garantien hinausgehen, die der Mitgliedstaat im nationalen Rahmen vorschreibt.

iii) Änderungen oder Ergänzungen der von den Mitgliedstaaten vorgelegten Programme können nach dem
Verfahren des Artikels 24 Absatz 2 gebilligt werden. Änderungen einer gemäß Ziffer ii) festgelegten
Garantie können nach demselben Verfahren gebilligt werden.

c) Für einen Mitgliedstaat, der sein gesamtes Hoheitsgebiet oder einen Teil davon als frei von Traberkrankheit
erachtet, gilt Folgendes:
i) Er legt der Kommission die entsprechenden Nachweise vor und macht dabei insbesondere folgende

Angaben:
— Verlauf des Auftretens der Krankheit auf seinem Hoheitsgebiet,
— Ergebnisse der Überwachungstests auf der Grundlage serologischer, mikrobiologischer, pathologischer

oder epidemiologischer Untersuchungen,
— Überwachungszeitraum,
— Kontrollvorschriften zur Überprüfung der Seuchenfreiheit des Gebiets.

ii) Die allgemeinen oder spezifischen Zusatzgarantien, die für den innergemeinschaftlichen Handel verlangt
werden können, werden nach dem Verfahren des Artikels 24 Absatz 2 festgelegt. Sie dürfen nicht über die
Garantien hinausgehen, die der Mitgliedstaat im nationalen Rahmen vorschreibt.

iii) Der betroffene Mitgliedstaat teilt der Kommission alle Änderungen bezüglich der in Ziffer i) genannten
Nachweise für die Krankheit mit. Im Lichte der bekannt gegebenen Informationen können die gemäß Ziffer
ii) festgelegten Garantien nach dem Verfahren des Artikels 24 Absatz 2 geändert oder aufgehoben werden.

(*) ABl. L 349 vom 24.12.2002, S. 105.“

3. In Anhang XI Teil D Nummer 1 wird folgender Absatz gestrichen:

„Entscheidung 92/290/EWG der Kommission vom 14. Mai 1992 über bestimmte Schutzmaßnahmen für Rinderem-
bryonen gegen die spongiforme Rinderenzephalopathie im Vereinigten Königreich.“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 261/2003 DER KOMMISSION
vom 12. Februar 2003

zur vorläufigen Zulassung neuer Verwendungszwecke von Zusatzstoffen in der Tierernährung

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 70/524/EWG des Rates vom 23.
November 1970 über Zusatzstoffe in der Tierernährung (1),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1756/2002 der
Kommission (2), insbesondere auf Artikel 3 und 9e,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 70/524/EWG sieht vor, dass ein neuer
Verwendungszweck eines bereits zugelassenen Zusatz-
stoffs einer Zulassung gemäß Artikel 4 der genannten
Richtlinie bedarf.

(2) Gemäß der Richtlinie 70/524/EWG kann eine vorläufige
Zulassung eines neuen Zusatzstoffs in der Tierernährung
oder eines neuen Verwendungszwecks eines bereits
zugelassenen Zusatzstoffs erteilt werden, wenn die in
dieser Richtlinie festgelegten Bedingungen erfüllt sind
und anhand der vorliegenden Ergebnisse davon auszu-
gehen ist, dass bei der Verwendung in der Tierernährung
eine der in Artikel 2 Buchstabe a) genannten Wirkungen
eintritt. Eine derartige vorläufige Zulassung kann für in
Anhang C Teil II der genannten Richtlinie aufgeführte
Zusatzstoffe für maximal vier Jahre erteilt werden.

(3) Die Herstellerfirmen haben neue Daten zur Unterstüt-
zung der Anträge vorgelegt, denen zufolge die Zulassung
für die zwei in Anhang I und II dieser Verordnung und
in den Anhängen zur Richtlinie 70/524/EWG unter Nr.
50 und Nr. 51 aufgeführten Enzymzubereitungen auf
neue Tierkategorien ausgedehnt werden soll.

(4) Die Bewertung der eingereichten Zulassungsanträge
ergibt, dass der neue Verwendungszweck der in den
Anhängen I und II aufgeführten Enzymzubereitungen
die in Artikel 9e Absatz 1 der Richtlinie 70/524/EWG

genannten Bedingungen erfüllt und dass daher die Erwei-
terung der Verwendung für vier Jahre vorläufig zuge-
lassen werden sollte.

(5) Die Bewertung der Anträge ergibt außerdem, dass zum
Schutz der Arbeitnehmer vor der Exposition gegenüber
den in den Anhängen I und II aufgeführten Zusatzstoffen
unter Umständen bestimmte Verfahren erforderlich sind.
Entsprechende Schutzmaßnahmen sollten jedoch durch
Anwendung der Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom
12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen
zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit gewährleistet
sein (3).

(6) Der Wissenschaftliche Ausschuss „Futtermittel“ hat
bezüglich der Unschädlichkeit der genannten Enzymzu-
bereitungen, sofern die Bedingungen des Anhangs einge-
halten werden, eine positive Stellungnahme abgegeben.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Anhang I und II aufgeführten Zubereitungen der Gruppe
„Enzyme“ werden zur Verwendung als Zusatzstoffe in der Tier-
ernährung unter den in diesen Anhängen aufgeführten Bedin-
gungen zugelassen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Februar 2003

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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Nr. (oder Tierart oder
Mindestgehalt Höchstgehalt

Zulassung
EG-Nr.) Zusatzstoff Chemische Bezeichnung, Beschreibung Tierkategorie Höchstalter

Aktivität/kg Alleinfuttermittel
Sonstige Vorschriften gültig bis

ANHANG I

Enzyme

50 6-Phytase
EC 3.1.3.26

Zubereitung von 6-Phytase aus Asper-
gillus oryzae (DSM 11857) mit einer
Mindestaktivität von:

Sauen — 750 FYT — 1. In der Gebrauchsanweisung sind für
den Zusatzstoff und die Vormi-
schung die Lagertemperatur, die

1.2.2007

gecoated:
2 500 FYT (1)/g —

Haltbarkeit und die Pelletierstabilität
anzugeben.

2. Empfohlene Dosis je kg Alleinfutter-
mittel: 750-1 000 FYT

flüssig:
5 000 FYT/g —

3. Für die Verwendung in Mischfutter-
mitteln mit mehr als 0,25 % phytin-
gebundenem Phosphor

(1) 1 FYT ist die Enzymmenge, die 1 Mikromol inorganisches Phosphat in der Minute bei einem pH-Wert von 5,5 und einer Temperatur von 37 °C aus Natrium-Phytat freisetzt.
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Nr. (oder Tierart oder
Mindestgehalt Höchstgehalt

Zulassung
EG-Nr.) Zusatzstoff Chemische Bezeichnung, Beschreibung Tierkategorie Höchstalter

Aktivität/kg Alleinfuttermittel
Sonstige Vorschriften gültig bis

ANHANG II

Enzyme

51 Endo-1,4-beta-xylanase
EC 3.2.1.8

Zubereitung von Endo-1,4-beta-xyla-
nase EC 3.2.1.8 aus Bacillus subtilis
(LMG S-15136) mit einer Mindestakti-
vität von:

Endo-1,4-beta-xylanase:

100 IU (1)/g

Mastschweine 10 IU 1. In der Gebrauchsanweisung sind für
den Zusatzstoff und die Vormi-
schung die Lagertemperatur, die
Haltbarkeit und die Pelletierstabilität
anzugeben.

2. Empfohlene Dosis je kg Alleinfutter-
mittel:

Endo-1,4-beta-xylanase: 10 IU/kg

3. Für die Verwendung in Mischfutter-
mitteln mit hohem Gehalt an Arabi-
noxylanen, z. B. mit mindestens
40 % Weizen oder Gerste.

1.2.2007

(1) 1 IU ist die Enzymmenge, die 1 Mikoromol reduzierende Zucker (Xyloseäquivalent) in der Minute bei einem ph-Wert von 4,5 und einer Temperatur von 30 °C aus Birkenholzxylan freisetzt.



VERORDNUNG (EG) Nr. 262/2003 DER KOMMISSION
vom 12. Februar 2003

mit Sondermaßnahmen zur Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 2179/2002 im Sektor Schweine-
fleisch

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3444/90 der Kommis-
sion vom 27. November 1990 mit Durchführungsbestim-
mungen betreffend die Gewährung von Beihilfen für die private
Lagerhaltung von Schweinefleisch (1), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 3533/93 (2), insbesondere auf Artikel
11 Buchstabe b),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Eine Überprüfung der sich ergebenden Lage hat gezeigt, dass
eine übermäßige Inanspruchnahme der mit der Verordnung
(EG) Nr. 2179/2002 der Kommission (3) eingeführten Lagerbei-
hilfenregelung Risiken beinhaltet. Es empfiehlt sich deshalb, die
Anwendung der genannten Verordnung auszusetzen und den
unerledigten Anträgen nicht stattzugeben —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 2179/2002
wird vom 13. bis 19. Februar 2003 ausgesetzt.

(2) Die vom 7. bis 12. Februar 2003 gestellten, in diesem
Zeitraum gegebenenfalls zu genehmigenden Anträge werden
abgelehnt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. Februar 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Februar 2003

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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VERORDNUNG (EG) Nr. 263/2003 DER KOMMISSION
vom 12. Februar 2003

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Olivenöl

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Rates vom
22. September 1966 über die Errichtung einer gemeinsamen
Marktorganisation für Fette (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1513/2001 (2), insbesondere auf Artikel 3
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Liegen die Preise in der Gemeinschaft über den Welt-
marktpreisen, so kann der Unterschied zwischen diesen
Preisen nach Artikel 3 der Verordnung Nr. 136/66/EWG
durch eine Erstattung bei der Ausfuhr von Olivenöl nach
dritten Ländern gedeckt werden.

(2) Die Festsetzung und die Gewährung der Erstattung bei
der Ausfuhr von Olivenöl sind in der Verordnung (EWG)
Nr. 616/72 der Kommission (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2962/77 (4), geregelt worden.

(3) Nach Artikel 3 dritter Unterabsatz der Verordnung Nr.
136/66/EWG muss die Erstattung für die gesamte
Gemeinschaft gleich sein.

(4) Nach Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung Nr. 136/66/
EWG ist die Erstattung für Olivenöl unter Berücksichti-
gung der Lage und voraussichtlichen Entwicklung der
Olivenölpreise und der davon verfügbaren Mengen auf
dem Gemeinschaftsmarkt sowie der Weltmarktpreise für
Olivenöl festzusetzen. Lässt es jedoch die auf dem Welt-
markt bestehende Lage nicht zu, die günstigsten Notie-
rungen für Olivenöl zu bestimmen, so können der auf
diesem Markt für die wichtigsten konkurrierenden
pflanzlichen Öle erzielte Preis und der in einem reprä-
sentativen Zeitraum zwischen diesem Preis und dem für
Olivenöl festgestellte Unterschied berücksichtigt werden.
Die Erstattung darf nicht höher sein als der Betrag, der
dem Unterschied zwischen den in der Gemeinschaft und
auf dem Weltmarkt erzielten Preisen, gegebenenfalls um
die Kosten für das Verbringen des Erzeugnisses auf den
Weltmarkt berichtigt, entspricht.

(5) Nach Artikel 3 Absatz 3 dritter Unterabsatz Buchstabe
b) der Verordnung Nr. 136/66/EWG kann beschlossen
werden, dass die Erstattung durch Ausschreibung festge-
setzt wird. Die Ausschreibung erstreckt sich auf den
Betrag der Erstattung und kann auf bestimmte Bestim-
mungsländer, Mengen, Qualitäten und Aufmachungen
beschränkt werden.

(6) Nach Artikel 3 Absatz 3 zweiter Unterabsatz der Verord-
nung Nr. 136/66/EWG kann die Erstattung für Olivenöl
je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet in unter-
schiedlicher Höhe festgesetzt werden, wenn die Welt-
marktlage oder die besonderen Erfordernisse bestimmter
Märkte dies notwendig machen.

(7) Die Erstattung muss mindestens einmal im Monat festge-
setzt werden; soweit erforderlich, kann die Erstattung
zwischenzeitlich geändert werden.

(8) Bei Anwendung dieser Modalitäten auf die gegenwärtige
Marktlage bei Olivenöl, insbesondere auf den Olivenöl-
preis in der Gemeinschaft sowie auf den Märkten der
Drittländer, sind die Erstattungen in der im Anhang
aufgeführten Höhe festzusetzen.

(9) Der Verwaltungsausschuss für Fette hat nicht innerhalb
der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist Stel-
lung genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr der in Artikel 1 Absatz 2
Buchstabe c) der Verordnung Nr. 136/66/EWG genannten
Erzeugnisse werden im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. Februar 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Februar 2003

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 12. Februar 2003 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Olivenöl

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag

1509 10 90 9100 A00 EUR/100 kg 0,00

1509 10 90 9900 A00 EUR/100 kg 0,00

1509 90 00 9100 A00 EUR/100 kg 0,00

1509 90 00 9900 A00 EUR/100 kg 0,00

1510 00 90 9100 A00 EUR/100 kg 0,00

1510 00 90 9900 A00 EUR/100 kg 0,00

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87
der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission
(ABl. L 273 vom 16.10.2001, S. 6) festgelegt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 264/2003 DER KOMMISSION
vom 12. Februar 2003

zur Festsetzung des Weltmarktpreises für nicht entkörnte Baumwolle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf das Protokoll Nr. 4 über Baumwolle im Anhang
zur Akte über den Beitritt Griechenlands, zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1050/2001 des Rates (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1051/2001 des Rates
vom 22. Mai 2001 über die Erzeugerbeihilfe für Baumwolle (2),
insbesondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1051/2001
wird der Weltmarktpreis für nicht entkörnte Baumwolle
regelmäßig anhand des in der Vergangenheit festge-
stellten Verhältnisses zwischen dem für entkörnte
Baumwolle festgestellten Weltmarktpreis und dem für
nicht entkörnte Baumwolle berechneten Weltmarktpreis
auf der Grundlage des Weltmarktpreises für entkörnte
Baumwolle ermittelt. Dieses in der Vergangenheit festge-
stellte Verhältnis ist mit Artikel 2 Absatz 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 1591/2001 der Kommission vom 2.
August 2001 (3), geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1486/2002 (4) zur Durchführung der Beihilferege-
lung für Baumwolle festgesetzt worden. Kann der Welt-
marktpreis so nicht ermittelt werden, so wird er anhand
des zuletzt ermittelten Preises bestimmt.

(2) Gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1051/2001
wird der Weltmarktpreis für nicht entkörnte Baumwolle
für ein Erzeugnis, das bestimmte Merkmale aufweist,
unter Berücksichtigung der günstigsten Angebote und

Notierungen auf dem Weltmarkt unter denjenigen
bestimmt, die als repräsentativ für den tatsächlichen
Markttrend gelten. Zu dieser Bestimmung wird der
Durchschnitt der Angebote und Notierungen herange-
zogen, die an einem oder mehreren repräsentativen
europäischen Börsenplätzen für ein in einem Hafen der
Gemeinschaft cif-geliefertes Erzeugnis aus einem der
Lieferländer festgestellt werden, die als die für den inter-
nationalen Handel am repräsentativsten gelten. Es sind
jedoch Anpassungen dieser Kriterien für die Bestimmung
des Weltmarktpreises für entkörnte Baumwolle vorge-
sehen, um den Differenzen Rechnung zu tragen, die
durch die Qualität des gelieferten Erzeugnisses oder die
Art der Angebote und Notierungen gerechtfertigt sind.
Diese Anpassungen sind in Artikel 3 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1591/2001 festgesetzt.

(3) In Anwendung vorgenannter Kriterien wird der Welt-
marktpreis für nicht entkörnte Baumwolle in nachste-
hender Höhe festgesetzt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1051/2001 genannte
Weltmarktpreis für nicht entkörnte Baumwolle wird auf
27,802 EUR/100 kg festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. Februar 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. Februar 2003

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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RICHTLINIE 2002/95/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 27. Januar 2003

zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronik-
geräten

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (3),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (4),
aufgrund des vom Vermittlungsausschuss am 8. November
2002 gebilligten gemeinsamen Entwurfs,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch unterschiedliche Rechtsvorschriften und Verwal-
tungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten bei der
Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten können in der
Gemeinschaft Handelshemmnisse und Wettbewerbsver-
zerrungen entstehen, was sich unmittelbar auf die Errich-
tung und das Funktionieren des Binnenmarktes
auswirken kann. Daher müssen die Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten auf diesem Gebiet angeglichen und
ein Beitrag zum Schutz der menschlichen Gesundheit
und zur umweltgerechten Verwertung und Beseitigung
von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geleistet werden.

(2) Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung vom 7., 8.
und 9. Dezember 2000 in Nizza die Entschließung des
Rates vom 4. Dezember 2000 zum Vorsorgeprinzip
unterstützt.

(3) In der Mitteilung der Kommission vom 30. Juli 1996
zur Überprüfung der Gemeinschaftsstrategie für die
Abfallwirtschaft wird betont, dass der Gehalt gefährlicher
Stoffe im Abfall gesenkt werden muss, und es wird
darauf hingewiesen, dass gemeinschaftsweite
Vorschriften zur Beschränkung solcher Stoffe in
Produkten und Produktionsprozessen dazu beitragen
könnten.

(4) In der Entschließung des Rates vom 25. Januar 1988
über ein gemeinschaftliches Aktionsprogramm zur
Bekämpfung der Umweltverschmutzung durch
Cadmium (5) wird die Kommission aufgefordert, unver-
züglich gezielte Maßnahmen für solch ein Programm
auszuarbeiten. Darüber hinaus ist es geboten, die
menschliche Gesundheit zu schützen, so dass es einer
umfassenden Strategie bedarf, zu der insbesondere die

Beschränkung der Verwendung von Cadmium und
Anreize zur Erforschung von Substitutionsprodukten
gehören. Die Entschließung unterstreicht, dass die
Verwendung von Cadmium auf die Fälle beschränkt
werden soll, in denen angemessene und sicherere Alter-
nativen nicht zur Verfügung stehen.

(5) Die verfügbaren Daten zeigen, dass Maßnahmen zur
Sammlung, zur Behandlung, zum Recycling und zur
Beseitigung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten wie
nach der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. Januar 2003 über Elektro-
und Elektronik-Altgeräte (6) notwendig sind, um
Probleme im Zusammenhang mit den betreffenden
Schwermetallen und den betreffenden Flammhemmern
bei der Abfallbewirtschaftung zu vermeiden. Trotz dieser
Maßnahmen werden jedoch bedeutende Anteile von
Elektro- und Elektronik-Altgeräten weiterhin in den
derzeit gängigen Entsorgungswegen zu finden sein. Auch
wenn Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesam-
melt und Recyclingprozessen zugeführt würden, würde
der Gehalt an Quecksilber, Cadmium, Blei, Chrom VI
sowie PBB und PBDE aller Wahrscheinlichkeit nach ein
Risiko für die Gesundheit und die Umwelt darstellen.

(6) Im Rahmen des auf Gemeinschaftsebene angestrebten
Gesundheits- und Umweltschutzes ist die effektivste
Weise, um die Verringerung des Risikos für die Gesund-
heit und die Umwelt durch diese Substanzen zu errei-
chen — unter Berücksichtigung der technischen und
wirtschaftlichen Möglichkeiten — deren Ersatz in
Elektro- und Elektronikgeräten durch sichere oder siche-
rere Stoffe. Die eingeschränkte Verwendung dieser
gefährlichen Stoffe wird voraussichtlich die Möglich-
keiten für das Recycling von Elektro- und Elektronik-
Altgeräten verbessern, seine wirtschaftliche Rentabilität
erhöhen und die schädlichen Auswirkungen auf die
Gesundheit der Beschäftigten von Recyclingbetrieben
verringern.

(7) Die von dieser Richtlinie erfassten Substanzen sind
wissenschaftlich gut erforscht und ausgewertet und
waren schon Anlass für verschiedene Maßnahmen auf
Gemeinschafts- und nationaler Ebene.

(8) Unter Berücksichtigung vorhandener internationaler
Richtlinien und Empfehlungen basieren die Maßnahmen
dieser Richtlinie auf der Beurteilung von verfügbaren
wissenschaftlichen und technischen Informationen. Sie
sind erforderlich, um das angestrebte Niveau des
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Schutzes der Gesundheit von Mensch und Tier und der
Umwelt sicherzustellen, wobei besonderes Augenmerk
auf die Risiken gelegt wurden, die das Unterlassen von
Maßnahmen für die Gemeinschaft bedeuten könnte. Die
Maßnahmen sollten überprüft und falls erforderlich
angepasst werden, um verfügbaren technischen und
wissenschaftlichen Informationen Rechnung zu tragen.

(9) Diese Richtlinie sollte unbeschadet der Sicherheits- und
Gesundheitsvorschriften der Gemeinschaft und unbe-
schadet ihrer einschlägigen Abfallvorschriften, insbeson-
dere der Richtlinie 91/157/EWG des Rates vom 18.
März 1991 über gefährliche Stoffe enthaltende Batterien
und Akkumulatoren (1), gelten.

(10) Die technischen Entwicklungen von Elektro- und Elek-
tronikgeräten ohne Schwermetalle sowie ohne PBDE und
PBB sollten berücksichtigt werden. Sobald wissenschaft-
liche Erkenntnisse vorliegen, sollten unter Berücksichti-
gung des Vorsorgeprinzips ein Verbot weiterer gefährli-
cher Stoffe und ihre Substitution durch umweltfreundli-
chere Alternativen geprüft werden, die mindestens das
gleiche Schutzniveau für den Verbraucher gewährleisten.

(11) Ausnahmen von der Substitutionsforderung sollten zuge-
lassen werden, wenn aus wissenschaftlicher und techni-
scher Sicht ein Ersatz nicht möglich ist oder wenn die
durch die Substitution verursachten negativen Umwelt-
oder Gesundheitseinwirkungen die aus der Substitution
resultierenden Vorteile für Mensch und Umwelt über-
wiegen könnten. Die Substitution von gefährlichen
Stoffen in Elektro- und Elektronikgeräten sollte ferner so
erfolgen, dass sie mit der Gesundheit und Sicherheit der
Nutzer von Elektro- und Elektronikgeräten vereinbar ist.

(12) Da die Wiederverwendung, die Wiederherstellung und
die Verlängerung der Lebenszeit von Produkten mit
Vorteilen verbunden sind, müssen Ersatzteile erhältlich
sein.

(13) Die Anpassung der Regelungen betreffend Ausnahmen
von den Anforderungen in Bezug auf das Auslaufen und
das Verbot gefährlicher Stoffe an den wissenschaftlichen
und technischen Fortschritt sollte von der Kommission
im Rahmen eines Ausschussverfahrens vorgenommen
werden.

(14) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertra-
genen Durchführungsbefugnisse (2) erlassen werden —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Ziele

Diese Richtlinie zielt darauf ab, die Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Beschränkung der Verwendung von
gefährlichen Stoffen in Elektro- und Elektronikgeräten anzuglei-

chen und einen Beitrag zum Gesundheitsschutz und zur
umweltgerechten Verwertung und Beseitigung von Elektro- und
Elektronik-Altgeräten zu leisten.

Artikel 2

Geltungsbereich

(1) Unbeschadet des Artikels 6 gilt diese Richtlinie für
Elektro- und Elektronikgeräte, die unter die in Anhang IA der
Richtlinie 2002/96/EG (über Elektro- und Elektronik-Altgeräte)
aufgeführten Kategorien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 10 fallen, sowie
für elektrische Glühlampen und Leuchten in Haushalten.

(2) Diese Richtlinie gilt unbeschadet der Sicherheits- und
Gesundheitsschutzvorschriften der Gemeinschaft und unbe-
schadet ihrer einschlägigen Abfallvorschriften.

(3) Diese Richtlinie gilt nicht für Ersatzteile für die Reparatur
oder für die Wiederverwendung von Elektro- und Elektronik-
geräten, die vor dem 1. Juli 2006 in Verkehr gebracht werden.

Artikel 3

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) „Elektro- und Elektronikgeräte“ Geräte, die zu ihrem
ordnungsgemäßen Betrieb elektrische Ströme oder elektro-
magnetische Felder benötigen, und Geräte zur Erzeugung,
Übertragung und Messung solcher Ströme und Felder, die
unter die in Anhang IA der Richtlinie 2002/96/EG (über
Elektro- und Elektronik-Altgeräte) aufgeführten Kategorien
fallen und für den Betrieb mit Wechselstrom von höchstens
1 000 Volt bzw. Gleichstrom von höchstens 1 500 Volt
ausgelegt sind;

b) „Hersteller“ jeden, der unabhängig von der Verkaufsme-
thode, einschließlich der Fernkommunikationstechnik im
Sinne der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 20. Mai 1997 über den Verbraucher-
schutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz, (3)

i) Elektro- und Elektronikgeräte unter seinem
Markennamen herstellt und verkauft,

ii) Geräte anderer Anbieter unter seinem Markennamen
weiterverkauft, wobei der Weiterverkäufer nicht als
„Hersteller“ anzusehen ist, sofern der Markenname des
Herstellers gemäß Ziffer i) auf dem Gerät erscheint, oder

iii) Elektro- oder Elektronikgeräte gewerblich in einen
Mitgliedstaat einführt oder ausführt.

Wer ausschließlich aufgrund oder im Rahmen einer Finanzie-
rungsvereinbarung Mittel bereitstellt, gilt nicht als „Hersteller“,
sofern er nicht auch als Hersteller im Sinne der Ziffern i) bis iii)
auftritt.
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Artikel 4

Vermeidung

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ab dem 1. Juli
2006 neu in Verkehr gebrachte Elektro- und Elektronikgeräte
kein Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertiges Chrom, poly-
bromiertes Biphenyl (PBB) bzw. polybromierten Diphenylether
(PBDE) enthalten. Einzelstaatliche Rechtsvorschriften, mit denen
die Verwendung dieser Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
beschränkt oder untersagt wird und die im Einklang mit dem
Gemeinschaftsrecht vor der Annahme dieser Richtlinie erlassen
wurden, können bis zum 1. Juli 2006 beibehalten werden.

(2) Absatz 1 gilt nicht für die im Anhang aufgeführten
Verwendungszwecke.

(3) Sobald wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen,
beschließen das Europäische Parlament und der Rat auf der
Grundlage eines Kommissionsvorschlags im Einklang mit den
im sechsten Umweltaktionsprogramm vorgegebenen
Grundsätzen für die Chemikalienpolitik, weitere gefährliche
Stoffe zu verbieten und durch umweltfreundlichere Alternativen
zu substituieren, die mindestens das gleiche Schutzniveau für
den Verbraucher gewährleisten.

Artikel 5

Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen
Fortschritt

(1) Die erforderlichen Änderungen zur Anpassung des
Anhangs an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt
werden nach dem Verfahren des Artikels 7 Absatz 2 erlassen;
diese betreffen Folgendes:

a) erforderlichenfalls Festlegung von Konzentrations-
höchstwerten, bis zu denen die in Artikel 4 Absatz 1
genannten Stoffe in bestimmten Werkstoffen und Bauteilen
von Elektro- und Elektronikgeräten toleriert werden;

b) Freistellung von Werkstoffen und Bauteilen von Elektro-
und Elektronikgeräten von den Bestimmungen des Artikels
4 Absatz 1, wenn ihre Beseitigung oder Substitution durch
eine Änderung der Konzeption oder durch Werkstoffe und
Bauteile, die keine der darin genannten Werkstoffe oder
Stoffe erfordern, technisch oder wissenschaftlich nicht prak-
tikabel ist oder wenn die umweltschädigende, gesundheits-
schädigende und/oder die Sicherheit der Verbraucher
gefährdende Wirkung des Ersatzstoffs die Vorteile für die
Umwelt, die Gesundheit und/oder die Sicherheit der
Verbraucher überwiegen könnte;

c) Überprüfung jeder Ausnahmeregelung des Anhangs
mindestens alle vier Jahre oder vier Jahre, nachdem ein
Punkt auf der Liste hinzugefügt wurde, mit dem Ziel, die
Streichung von Werkstoffen und Bauteilen von Elektro- und
Elektronikgeräten aus dem Anhang zu prüfen, wenn ihre
Beseitigung oder Substitution durch eine Änderung der
Konzeption oder durch Werkstoffe und Bauteile, die keine
der in Artikel 4 Absatz 1 genannten Werkstoffe oder Stoffe
erfordern, technisch oder wissenschaftlich durchführbar ist,

sofern die umweltschädigende, gesundheitsschädigende und/
oder die Sicherheit der Verbraucher gefährdende Wirkung
des Ersatzstoffs die möglichen Vorteile für die Umwelt, die
Gesundheit und/oder die Sicherheit der Verbraucher nicht
überwiegt.

(2) Vor der Änderung des Anhangs gemäß Absatz 1 konsul-
tiert die Kommission unter anderem Hersteller von Elektro-
und Elektronikgeräten, Betreiber von Recycling-Betrieben und
Betreiber von Behandlungsanlagen, Umweltorganisationen
sowie Arbeitnehmer- und Verbraucherverbände. Die Stellung-
nahmen sind dem in Artikel 7 Absatz 1 genannten Ausschuss
zuzuleiten. Die Kommission erstattet über die bei ihr einge-
gangenen Informationen Bericht.

Artikel 6

Überprüfung

Vor dem 13. Februar 2005 überprüft die Kommission die
Maßnahmen dieser Richtlinie, um gegebenenfalls neuen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen Rechnung zu tragen.

Bis zu diesem Zeitpunkt unterbreitet die Kommission insbeson-
dere Vorschläge zur Einbeziehung von Geräten, die unter die
Kategorien 8 und 9 des Anhangs IA der Richtlinie 2002/96/EG
(über Elektro- und Elektronik-Altgeräte) fallen, in den Anwen-
dungsbereich der vorliegenden Richtlinie.

Die Kommission prüft ferner, ob die Auflistung der Stoffe in
Artikel 4 Absatz 1 aufgrund wissenschaftlicher Ergebnisse und
unter Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips angepasst werden
muss, und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat gege-
benenfalls Vorschläge für entsprechende Änderungen vor.

Bei der Überprüfung wird insbesondere den Auswirkungen
anderer in Elektro- und Elektronikgeräten enthaltener gefährli-
cher Stoffe und Werkstoffe auf die Umwelt und die mensch-
liche Gesundheit Rechnung getragen. Die Kommission prüft die
Möglichkeit, solche Stoffe und Werkstoffe zu substituieren, und
unterbreitet dem Europäischen Parlament und dem Rat gege-
benenfalls entsprechende Vorschläge zur Ausdehnung des
Anwendungsbereichs von Artikel 4.

Artikel 7

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 18 der
Richtlinie 75/442/EWG des Rates (1) eingesetzten Ausschuss
unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/
468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.
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Artikel 8

Sanktionen

Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen die aufgrund
dieser Richtlinie erlassenen innerstaatlichen Vorschriften Sank-
tionen fest. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig
und abschreckend sein.

Artikel 9

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser Richtlinie ab dem
13. August 2004 nachzukommen. Sie setzen die Kommission
unverzüglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die
Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit, die sie auf dem
unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 10

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 11

Adressaten

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 27. Januar 2003.

Im Namen des Europäischen
Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
G. DRYS
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ANHANG

Von den Anforderungen des Artikels 4 Absatz 1 ausgenommene Verwendungen von Blei, Quecksilber,
Cadmium und sechswertigem Chrom

1. Quecksilber in Kompaktleuchtstofflampen in einer Höchstmenge von 5 mg je Lampe.

2. Quecksilber in stabförmigen Leuchtstofflampen für allgemeine Verwendungszwecke in folgenden Höchstmengen:

— Halophosphat 10 mg

— Triphosphat mit normaler Lebensdauer 5 mg

— Triphosphat mit langer Lebensdauer 8 mg

3. Quecksilber in stabförmigen Leuchtstofflampen für besondere Verwendungszwecke

4. Quecksilber in anderen Lampen, die in diesem Anhang nicht gesondert aufgeführt sind

5. Blei im Glas von Kathodenstrahlröhren, elektronischen Bauteilen und Leuchtstoffröhren.

6. Blei als Legierungselement in Stahl mit einem Bleianteil von bis zu 0,35 Gewichtsprozent, in Aluminium mit einem
Bleianteil von bis zu 0,4 Gewichtsprozent und in Kupferlegierungen mit einem Bleianteil von bis zu 4 Gewichtspro-
zent

7. — Blei in Lötmitteln mit hohem Schmelzpunkt (d. h. Zinn-Blei-Lötlegierungen mit mehr als 85 % Blei),

— Blei in Lötmitteln für Server, Speichersysteme und Storage-Array-Systeme (Freistellung bis 2010),

— Blei in Lötmitteln für Netzinfrastrukturausrüstungen für Vermittlung, Signalverarbeitung, Übertragung und Netz-
management im Telekommunikationsbereich,

— Blei in keramischen Elektronikbauteilen (z. B. piezoelektronische Bauteile).

8. Cadmium-Beschichtungen, ausgenommen Verwendungen, die gemäß der Richtlinie 91/338/EWG (1) zur Änderung
der Richtlinie 76/769/EWG (2) über Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser gefährli-
cher Stoffe und Zubereitungen verboten sind.

9. Sechswertiges Chrom als Korrosionsschutzmittel des Kohlenstoffstahl-Kühlsystems in Absorptionskühlschränken.

10. Im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 7 Absatz 2 evaluiert die Kommission vorrangig die Verwendungen von

— Deca-BDE,

— Quecksilber in stabförmigen Leuchtstofflampen für besondere Verwendungszwecke,

— Blei in Lötmitteln für Server, Speichersysteme und Storage-Array-Systeme sowie Netzinfrastrukturausrüstungen
für Vermittlung, Signalverarbeitung, Übertragung und Netzmanagement im Telekommunikationsbereich (zwecks
Festlegung einer speziellen Frist für diese Freistellung) und

— Glühlampen,

um so bald wie möglich zu ermitteln, ob diese Punkte entsprechend geändert werden müssen.

13.2.2003 L 37/23Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(1) ABl. L 186 vom 12.7.1991, S. 59.
(2) ABl. L 262 vom 27.9.1976, S. 201.



RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 27. Januar 2003

über Elektro- und Elektronik-Altgeräte

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 175 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (3),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (4),
aufgrund des vom Vermittlungsausschuss am 8. November
2002 gebilligten gemeinsamen Entwurfs,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Umweltpolitik der Gemeinschaft ist insbesondere auf
die Erhaltung und den Schutz der Umwelt sowie die
Verbesserung ihrer Qualität, den Schutz der menschli-
chen Gesundheit und die umsichtige und rationelle
Verwendung der natürlichen Ressourcen ausgerichtet.
Sie beruht auf dem Vorsorgeprinzip, dem Grundsatz der
Vorbeugung, dem Grundsatz, Umweltbeeinträchtigungen
mit Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen, sowie
auf dem Verursacherprinzip.

(2) Im Programm der Gemeinschaft für Umweltpolitik und
Maßnahmen im Hinblick auf eine umweltgerechte und
nachhaltige Entwicklung („Fünftes Aktionsprogramm für
den Umweltschutz“) (5) wird festgestellt, dass eine dauer-
hafte und umweltgerechte Entwicklung eine spürbare
Änderung der heutigen Entwicklungs-, Produktions-,
Verbrauchs- und Verhaltensmuster erfordert, und unter
anderem die Reduzierung der Verschwendung natürli-
cher Ressourcen und die Verhinderung der Umweltver-
schmutzung befürwortet. Elektro- und Elektronik-
Altgeräte werden in diesem Programm als einer der
Bereiche genannt, in dem hinsichtlich der Anwendung
der Grundsätze der Vermeidung, der Verwertung und
der sicheren Entsorgung von Abfällen noch Regelungs-
bedarf besteht.

(3) In der Mitteilung der Kommission vom 30. Juli 1996
zur Überprüfung der Gemeinschaftsstrategie für die
Abfallwirtschaft wird festgestellt, dass in jenen Fällen, in
denen die Entstehung des Abfalls nicht vermieden
werden kann, dieser wieder verwendet oder sein Stoff-
oder Energiegehalt verwertet werden soll.

(4) In der Entschließung vom 24. Februar 1997 über eine
Gemeinschaftsstrategie für die Abfallbewirtschaftung (6)
hat der Rat betont, dass die Abfallverwertung gefördert
werden muss, damit die Menge des zu beseitigenden
Abfalls verringert und sparsam mit den natürlichen
Ressourcen umgegangen wird, und zwar insbesondere
durch Wiederverwendung, Recycling, Kompostierung
und Energierückgewinnung aus Abfall; er hat ferner
anerkannt, dass bei der Wahl einer Lösung in jedem
Einzelfall die Auswirkungen auf die Umwelt sowie die
wirtschaftlichen Auswirkungen berücksichtigt werden
müssen, jedoch die Auffassung vertreten, dass einst-
weilen bis zur Erzielung weiterer wissenschaftlicher und
technologischer Fortschritte und zur Weiterentwicklung
von Lebenszyklusanalysen die Wiederverwendung und
die stoffliche Verwertung vorzuziehen sind, wenn und
sofern sie ökologisch gesehen die beste Lösung
darstellen. Der Rat forderte die Kommission ferner auf,
möglichst bald geeignete Folgemaßnahmen zu den
Projekten des Programms über prioritäre Abfallströme,
unter anderem für Elektro- und Elektronik-Altgeräte,
auszuarbeiten.

(5) In der Entschließung vom 14. November 1996 (7)
forderte das Europäische Parlament die Kommission auf,
Richtlinienvorschläge für einige als vorrangig einzustu-
fende Abfallströme, unter anderem für Elektro- und Elek-
tronik-Altgeräte, vorzulegen, die sich auf den Grundsatz
der Herstellerverantwortung stützen. In derselben
Entschließung forderte das Europäische Parlament den
Rat und die Kommission auf, Vorschläge zur Verringe-
rung der Abfallmengen vorzulegen.

(6) Die Richtlinie 75/442/EWG des Rates vom 15. Juli 1975
über Abfälle (8) sieht vor, dass zur Regelung der Bewirt-
schaftung bestimmter Abfallgruppen in Einzelrichtlinien
besondere oder ergänzende Vorschriften zur Richtlinie
75/442/EWG erlassen werden können.

(7) In der Gemeinschaft fallen mehr und mehr Elektro- und
Elektronik-Altgeräte an. Die in diesen Geräten enthal-
tenen gefährlichen Bestandteile stellen ein großes
Problem bei der Abfallentsorgung dar, und es werden zu
wenig Elektro- und Elektronik-Altgeräte dem Recycling
zugeführt.

(8) Die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten
kann durch Maßnahmen der einzeln handelnden
Mitgliedstaaten nicht wirksam verbessert werden. Insbe-
sondere kann die national uneinheitliche Anwendung
des Grundsatzes der Herstellerverantwortung zu wesent-
lichen Unterschieden in der finanziellen Belastung der
Wirtschaftsbeteiligten führen. Die Wirksamkeit der Recy-
clingkonzepte ist eingeschränkt, wenn die Mitglied-
staaten bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronik-
Altgeräten unterschiedliche Strategien verfolgen. Aus
diesem Grund sollten die entscheidenden Kriterien auf
Gemeinschaftsebene festgelegt werden.

13.2.2003L 37/24 Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(1) ABl. C 365 E vom 19.12.2000, S. 184, und ABl. C 240 E vom
28.8.2001, S. 298.

(2) ABl. C 116 vom 20.4.2001, S. 38.
(3) ABl. C 148 vom 18.5.2001, S. 1.
(4) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 15. Mai 2001

(ABl. C 34 E vom 7.2.2002, S.115), Gemeinsamer Standpunkt des
Rates vom 4. Dezember 2001 (ABl. C 110 E vom 7.5.2002, S.1)
und Beschluss des Europäischen Parlaments vom 10. April 2002
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Beschluss des Europäischen
Parlaments vom 18. Dezember 2002 und Beschluss des Rates vom
16. Dezember 2002.

(5) ABl. C 138 vom 17.5.1993, S. 5.

(6) ABl. C 76 vom 11.3.1997, S. 1.
(7) ABl. C 362 vom 2.12.1996, S. 241.
(8) ABl. L 194 vom 25.7.1975, S. 47. Zuletzt geändert durch die

Entscheidung 96/350/EG der Kommission (ABl. L 135 vom
6.6.1996, S. 32).



(9) Die Bestimmungen dieser Richtlinie sollten für Produkte
und Hersteller gelten, unabhängig von der Verkaufsme-
thode, einschließlich des Fernabsatzes und der Verkäufe
über elektronische Medien. In diesem Zusammenhang
sollten die Verpflichtungen der Hersteller und Vertreiber,
die Formen des Fernabsatzes und des Verkaufs über elek-
tronische Medien nutzen, soweit durchführbar in
dieselbe Form gekleidet und ihre Einhaltung auf dieselbe
Art und Weise durchgesetzt werden, damit nicht andere
Vertriebswege die aufgrund der Bestimmungen dieser
Richtlinie anfallenden Kosten für Elektro- und Elek-
tronik-Altgeräte zu tragen haben, die im Fernabsatz oder
über elektronische Medien verkauft wurden.

(10) Diese Richtlinie sollte für sämtliche privat und gewerb-
lich genutzten Elektro- und Elektronikgeräte gelten.
Diese Richtlinie sollte unbeschadet der Sicherheits- und
Gesundheitsvorschriften der Gemeinschaft, die all dieje-
nigen schützen, die in Kontakt mit Elektro- und Elek-
tronik-Altgeräten kommen, und unbeschadet der
einschlägigen Abfallvorschriften der Gemeinschaft, insbe-
sondere der Richtlinie 91/157/EWG des Rates vom 18.
März 1991 über gefährliche Stoffe enthaltende Batterien
und Akkumulatoren (1), gelten.

(11) Die Richtlinie 91/157/EWG bedarf insbesondere im
Lichte dieser Richtlinie so bald wie möglich einer
Überarbeitung.

(12) Die Einführung der Herstellerverantwortung in dieser
Richtlinie ist eines der Mittel, mit denen die Konzeption
und die Produktion von Elektro- und Elektronikgeräten
gefördert werden sollen, die deren Reparatur, mögliche
Nachrüstung, Wiederverwendung, Zerlegung und Re-
cycling umfassend berücksichtigen und erleichtern.

(13) Um die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter des
Vertreibers zu gewährleisten, die Elektro- und Elek-
tronik-Altgeräte zurücknehmen und damit umgehen,
sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit nationalen
und gemeinschaftlichen Gesundheits- und Sicherheits-
normen festlegen, unter welchen Bedingungen eine
Rücknahme durch den Vertreiber abgelehnt werden
kann.

(14) Die Mitgliedstaaten sollten die Konzeption und die
Produktion von Elektro- und Elektronikgeräten fördern,
die die Demontage und die Verwertung, insbesondere
die Wiederverwendung und das Recycling, von Elektro-
und Elektronik-Altgeräten, ihren Bauteilen und Werk-
stoffen berücksichtigen und erleichtern. Die Hersteller
sollten die Wiederverwendung von Elektro- und Elek-
tronik-Altgeräten nicht durch besondere Konstruktions-
merkmale oder Herstellungsprozesse verhindern, es sei
denn, dass die Vorteile dieser besonderen Konstruktions-
merkmale oder Herstellungsprozesse überwiegen,
beispielsweise im Hinblick auf den Umweltschutz und/
oder Sicherheitsvorschriften.

(15) Die getrennte Sammlung ist eine Voraussetzung für die
spezifische Behandlung und das spezifische Recycling
von Elektro- und Elektronik-Altgeräten und ist
notwendig, um das angestrebte Gesundheits- und
Umweltschutzniveau in der Gemeinschaft zu erreichen.
Die Verbraucher müssen aktiv zum Erfolg dieser Samm-
lung beitragen und sollten Anreize bekommen, Elektro-
und Elektronik-Altgeräten zurückzugeben. Dafür sollten

geeignete Einrichtungen für die Rückgabe von Elektro-
und Elektronik-Altgeräten geschaffen werden, unter
anderem öffentliche Rücknahmestellen, bei denen der
Abfall aus privaten Haushalten zumindest kostenlos
zurückgegeben werden kann.

(16) Um das angestrebte Schutzniveau und die harmoni-
sierten Umweltziele der Gemeinschaft zu erreichen,
sollten die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen
erlassen, um die Entsorgung von Elektro- und Elek-
tronik-Altgeräten als unsortierten Siedlungsabfall
möglichst gering zu halten und eine hohe Quote
getrennt gesammelter Elektro- und Elektronik-Altgeräte
zu erreichen. Um sicherzustellen, dass sich die Mitglied-
staaten um die Ausarbeitung wirkungsvoller Sammel-
konzepte bemühen, sollte ihnen eine hohe Sammelquote
für Elektro- und Elektronik-Altgeräte aus privaten Haus-
halten vorgeschrieben werden.

(17) Eine spezifische Behandlung von Elektro- und Elek-
tronik-Altgeräten ist unabdingbar, um zu vermeiden,
dass Schadstoffe in das rezyklierte Material oder in den
Abfallstrom gelangen. Eine solche Behandlung ist das
wirksamste Mittel, um das angestrebte Umweltschutzni-
veau in der Gemeinschaft zu erreichen. Die Anlagen
oder Betriebe, die Recycling- und Behandlungstätigkeiten
durchführen, sollten Mindeststandards erfüllen, damit
negative Umwelteinflüsse im Zusammenhang mit der
Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten
vermieden werden. Es sollten die besten verfügbaren
Behandlungs-, Verwertungs- und Recyclingtechniken
eingesetzt werden, sofern sie den Gesundheitsschutz und
ein hohes Umweltschutzniveau gewährleisten. Die besten
verfügbaren Behandlungs-, Verwertungs- und Recycling-
techniken können gemäß den Verfahren der Richtlinie
96/61/EG genauer definiert werden.

(18) Der Wiederverwendung von Elektro- und Elektronik-
Altgeräten und ihren Bauteilen, Unterbaugruppen und
Verbrauchsmaterialien sollte, soweit angebracht, Vorrang
eingeräumt werden. Falls eine Wiederverwendung nicht
vorzuziehen ist, sollten alle getrennt gesammelten
Elektro- und Elektronik-Altgeräte der Verwertung zuge-
führt werden, wobei eine hohe Recycling- und Verwer-
tungsquote erreicht werden sollte. Zudem sollte ein
Anreiz für die Hersteller geschaffen werden, bei der
Herstellung neuer Geräte rezyklierte Werkstoffe zu
verwenden.

(19) Die wichtigsten Grundsätze für die Finanzierung der
Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sind
auf Gemeinschaftsebene festzulegen, wobei durch die
Finanzierungskonzepte sowohl hohe Sammelquoten als
auch die Durchsetzung des Grundsatzes der Hersteller-
verantwortung gefördert werden müssen.

(20) Private Nutzer von Elektro- und Elektronikgeräten sollten
die Möglichkeit haben, die Altgeräte zumindest kostenlos
zurückzugeben. Die Hersteller sollten daher die Abho-
lung von der Rücknahmestelle sowie die Behandlung,
Verwertung und Beseitigung von Elektro- und Elek-
tronik-Altgeräten finanzieren. Um dem Konzept der
Herstellerverantwortung einen möglichst hohen
Wirkungsgrad zu verleihen, sollte jeder Hersteller für die
Finanzierung der Entsorgung des durch seine eigenen
Produkte anfallenden Abfalls verantwortlich sein. Der
Hersteller sollte diese Verpflichtung wahlweise indivi-
duell oder durch die Beteiligung an einem kollektiven
System erfüllen können. Jeder Hersteller sollte beim
Inverkehrbringen eines Produkts eine finanzielle Garantie
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stellen, um zu verhindern, dass die Kosten für die Entsor-
gung der Elektro- und Elektronik-Altgeräte aus Waisen-
Produkten auf die Gesellschaft oder die übrigen
Hersteller abgewälzt werden. Die Verantwortung für die
Finanzierung der Entsorgung von historischen Altgeräten
sollte von allen existierenden Herstellern über kollektive
Finanzierungssysteme getragen werden, zu denen alle
Hersteller, die zum Zeitpunkt des Anfalls der Kosten auf
dem Markt vorhanden sind, anteilsmäßig beitragen.
Kollektive Finanzierungssysteme sollten nicht dazu
führen, dass Hersteller von Nischenprodukten und Klein-
serienhersteller, Importeure und neue Marktteilnehmer
ausgeschlossen werden. Die Hersteller sollten für einen
Übergangszeitraum die Möglichkeit haben, auf freiwil-
liger Basis die Kosten für die Sammlung, Behandlung
und umweltgerechte Beseitigung der historischen
Altgeräte beim Verkauf neuer Produkte gegenüber dem
Käufer auszuweisen. Hersteller, die von dieser Möglich-
keit Gebrauch machen, sollten sicherstellen, dass die
ausgewiesenen Kosten die tatsächlich entstandenen
Kosten nicht überschreiten.

(21) Unverzichtbare Voraussetzung für die erfolgreiche
Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten ist,
dass die Nutzer über die Verpflichtung, Elektro- und
Elektronik-Altgeräte nicht als unsortierten Siedlungsab-
fall zu entsorgen und diese Altgeräte getrennt zu
sammeln, sowie über die Sammelsysteme und ihre Rolle
bei der Elektro- und Elektronik-Altgeräteentsorgung
informiert werden. Diese Informationen beinhalten auch
die sachgerechte Kennzeichnung der Elektro- und Elek-
tronikgeräte, die sonst über die Abfalltonnen oder
ähnliche Einrichtungen für die Sammlung kommunaler
Abfälle entsorgt werden könnten.

(22) Die Herstellerinformationen über Bauteile und Werk-
stoffe sind wichtig, um die Entsorgungaktivitäten und
insbesondere die Behandlung sowie die Verwertung/das
Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zu
erleichtern.

(23) Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass eine
Inspektions- und Überwachungsinfrastruktur es
ermöglicht, die ordnungsgemäße Durchführung dieser
Richtlinie zu überprüfen, wobei unter anderem die
Empfehlung 2001/331/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 4. April 2001 zur Festlegung von
Mindestkriterien für Umweltinspektionen in den
Mitgliedstaaten (1) zu berücksichtigen ist.

(24) Informationen über das Gewicht oder, soweit diese nicht
erhoben werden können, über die Anzahl der Elektro-
und Elektronikgeräte, die in der Gemeinschaft in Verkehr
gebracht werden, sowie über die Sammel-, Wiederver-
wendungs- (einschließlich, so weit wie möglich, der
Wiederverwendung kompletter Geräte),Verwertungs-/
Recycling- sowie Exportquoten der im Einklang mit
dieser Richtlinie gesammelten Elektro- und Elektronik-
Altgeräte sind nötig, um festzustellen, ob die Ziele dieser
Richtlinie erreicht werden.

(25) Die Mitgliedstaaten können sich dafür entscheiden,
bestimmte Vorschriften dieser Richtlinie im Wege von
Vereinbarungen zwischen den zuständigen Behörden
und den betroffenen Wirtschaftszweigen umzusetzen,
sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

(26) Die Anpassung an den wissenschaftlichen und techni-
schen Fortschritt einiger Bestimmungen dieser Richtlinie,
der Liste der unter die in Anhang IA aufgeführten Kate-
gorien fallenden Produkte, der selektiven Behandlung
von Werkstoffen und Bauteilen von Elektro- und Elek-
tronik-Altgeräten, der technischen Anforderungen für
die Lagerung und Behandlung von Elektro- und Elek-
tronik-Altgeräten und des Symbols zur Kennzeichnung
von Elektro- und Elektronikgeräten sollte von der
Kommission im Rahmen eines Ausschussverfahrens
vorgenommen werden.

(27) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertra-
genen Durchführungsbefugnisse (2) erlassen werden —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Ziele

Diese Richtlinie bezweckt vorrangig die Vermeidung von
Abfällen von Elektro- und Elektronikgeräten und darüber
hinaus die Wiederverwendung, das Recycling und andere
Formen der Verwertung solcher Abfälle, um die zu beseitigende
Abfallmenge zu reduzieren. Sie soll ferner die Umweltschutz-
leistung aller in den Lebenskreislauf von Elektro- und Elektro-
nikgeräten einbezogenen Beteiligten, z. B. der Hersteller, der
Vertreiber und der Verbraucher, und insbesondere der unmit-
telbar mit der Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altger-
äten befassten Beteiligten verbessern.

Artikel 2

Geltungsbereich

(1) Diese Richtlinie gilt für Elektro- und Elektronikgeräte, die
unter die in Anhang IA aufgeführten Kategorien fallen, sofern
sie nicht Teil eines anderen Gerätetyps sind, der nicht in den
Geltungsbereich dieser Richtlinie fällt. Anhang IB enthält eine
Liste der Produkte, die unter die in Anhang IA aufgeführten
Kategorien fallen.

(2) Diese Richtlinie gilt unbeschadet der Sicherheits- und
Gesundheitsschutzvorschriften der Gemeinschaft und unbe-
schadet ihrer einschlägigen Abfallvorschriften.

(3) Mit der Wahrung der wesentlichen Sicherheitsinteressen
der Mitgliedstaaten verbundene Geräte, Waffen, Munition und
Kriegsmaterial sind von dieser Richtlinie ausgenommen. Dies
gilt jedoch nicht für Produkte, die nicht eigens für militärische
Zwecke bestimmt sind.
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Artikel 3

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) „Elektro- und Elektronikgeräte“ Geräte, die zu ihrem
ordnungsgemäßen Betrieb elektrische Ströme oder elektro-
magnetische Felder benötigen, und Geräte zur Erzeugung,
Übertragung und Messung solcher Ströme und Felder, die
unter die in Anhang IA aufgeführten Kategorien fallen und
für den Betrieb mit Wechselstrom von höchstens 1 000
Volt bzw. Gleichstrom von höchstens 1 500 Volt ausgelegt
sind;

b) „Elektro- und Elektronik-Altgeräte“ Elektro- und Elektronik-
geräte, die im Sinne des Artikels 1 Buchstabe a) der Rich-
tlinie 75/442/EWG als Abfall gelten, einschließlich aller
Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien, die
zum Zeitpunkt der Entledigung Teil des Produkts sind;

c) „Vermeidung“ Maßnahmen zur Verringerung der Menge
und der Umweltschädlichkeit von Elektro- und Elektronik-
Altgeräten, ihren Werkstoffen und Stoffen;

d) „Wiederverwendung“ Maßnahmen, bei denen die Elektro-
und Elektronik-Altgeräte oder deren Bauteile zu dem
gleichen Zweck verwendet werden, für den sie entworfen
wurden, einschließlich der weiteren Nutzung von Geräten
oder ihren Bauteilen, die zu Rücknahmestellen, Vertreibern,
Recyclingbetrieben oder Herstellern gebracht werden;

e) „Recycling“ die in einem Produktionsprozess erfolgende
Wiederaufarbeitung der Abfallmaterialien für den ursprüng-
lichen Zweck oder für andere Zwecke, jedoch unter
Ausschluss der energetischen Verwertung, das heißt der
Verwendung von brennbarem Abfall zur Energieerzeugung
durch direkte Verbrennung mit oder ohne Abfall anderer
Art, aber mit Rückgewinnung der Wärme;

f) „Verwertung“ die anwendbaren Verfahren nach Anhang IIB
der Richtlinie 75/442/EWG;

g) „Beseitigung“ die anwendbaren Verfahren nach Anhang IIA
der Richtlinie 75/442/EWG;

h) „Behandlung“ Tätigkeiten, die nach der Übergabe der
Elektro- und Elektronik-Altgeräte an eine Anlage zur
Entfrachtung von Schadstoffen, zur Demontage, zum
Schreddern, zur Verwertung oder zur Vorbereitung der
Beseitigung durchgeführt werden, sowie sonstige Tätig-
keiten, die der Verwertung und/oder Beseitigung der
Elektro- und Elektronik-Altgeräte dienen;

i) „Hersteller“ jeden, der unabhängig von der Verkaufsme-
thode, einschließlich der Fernkommunikationstechnik im
Sinne der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 20. Mai 1997 über den Verbraucher-
schutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz (1),

i) Elektro- und Elektronikgeräte unter seinem
Markennamen herstellt und verkauft,

ii) Geräte anderer Anbieter unter seinem Markennamen
weiterverkauft, wobei der Weiterverkäufer nicht als
„Hersteller“ anzusehen ist, sofern der Markenname des
Herstellers gemäß Ziffer i) auf dem Gerät erscheint,
oder

iii) Elektro- oder Elektronikgeräte gewerblich in einen
Mitgliedstaat einführt oder ausführt.

Wer ausschließlich aufgrund oder im Rahmen einer Finan-
zierungsvereinbarung Mittel bereitstellt, gilt nicht als
„Hersteller“, sofern er nicht auch als Hersteller im Sinne der
Ziffern i) bis iii) auftritt;

j) „Vertreiber“ jeden, der Elektro- oder Elektronikgeräte
gewerblich für den Endnutzer anbietet;

k) „Elektro- und Elektronik-Altgeräte aus privaten Haushalten“
Elektro- und Elektronik-Altgeräte, die aus privaten Haus-
halten stammen, und Elektro- und Elektronik-Altgeräte, die
aus Gewerbe, Industrie, Verwaltung und sonstigen Berei-
chen stammen und die aufgrund ihrer Beschaffenheit und
Menge mit denen aus privaten Haushalten vergleichbar
sind;

l) „gefährliche Stoffe oder Zubereitungen“ Stoffe oder Zube-
reitungen, die gemäß der Richtlinie 67/548/EWG des
Rates (2) oder der Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates (3) als gefährlich einzustufen sind;

m) „Finanzierungsvereinbarung“ einen Kredit-, Leasing-, Miet-
oder Ratenkaufvertrag oder eine derartige Vereinbarung
über ein Gerät, unabhängig davon, ob die Bedingungen
dieses Vertrags oder dieser Vereinbarung oder eines Zusatz-
vertrags oder einer Zusatzvereinbarung vorsehen, dass eine
Übertragung des Eigentums an diesem Gerät stattfindet
oder stattfinden kann.

Artikel 4

Produktkonzeption

Die Mitgliedstaaten fördern die Konzeption und die Produktion
von Elektro- und Elektronikgeräten, die die Demontage und die
Verwertung, insbesondere die Wiederverwendung und das
Recycling, von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, ihren
Bauteilen und Werkstoffen berücksichtigen und erleichtern. In
diesem Zusammenhang ergreifen die Mitgliedstaaten geeignete
Maßnahmen, damit die Hersteller die Wiederverwendung von
Elektro- und Elektronik-Altgeräten nicht durch besondere
Konstruktionsmerkmale oder Herstellungsprozesse verhindern,
es sei denn, dass die Vorteile dieser besonderen Konstruktions-
merkmale oder Herstellungsprozesse überwiegen, beispielsweise
im Hinblick auf den Umweltschutz und/oder Sicherheitsvor-
schriften.

Artikel 5

Getrennte Sammlung

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen geeignete Maßnahmen, um
die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten als
unsortierten Siedlungsabfall möglichst gering zu halten und
eine hohe Quote getrennt gesammelter Elektro- und Elektronik-
Altgeräte zu erreichen.
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(2) Bei Elektro- und Elektronik-Altgeräten aus privaten Haus-
halten stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass spätestens ab dem
13. August 2005.

a) Systeme eingerichtet sind, die es den Endnutzern und den
Vertreibern ermöglichen, diese Altgeräte zumindest
kostenlos zurückzugeben. Die Mitgliedstaaten stellen sicher,
dass die insbesondere unter Berücksichtigung der jeweiligen
Bevölkerungsdichte nötigen Rücknahmestellen zur Verfü-
gung stehen und zugänglich sind;

b) die Vertreiber bei der Abgabe eines neuen Produkts dafür
verantwortlich sind, sicherzustellen, dass diese Altgeräte Zug
um Zug an den Vertreiber zumindest kostenlos zurückge-
geben werden können, sofern das zurückgegebene Gerät
gleichwertiger Art ist und dieselben Funktionen wie das
abgegebene Gerät erfüllt hat. Die Mitgliedstaaten können
von dieser Bestimmung abweichen, sofern sie dafür sorgen,
dass die Rückgabe der Elektro- und Elektronik-Altgeräte für
den Endnutzer hierdurch nicht erschwert wird, und sofern
diese Systeme für den Endnutzer weiterhin kostenlos sind.
Die Mitgliedstaaten, die von dieser Möglichkeit Gebrauch
machen, unterrichten hiervon die Kommission;

c) unbeschadet der Buchstaben a) und b) den Herstellern
gestattet wird, individuelle und/oder kollektive Rücknahme-
systeme für Elektro- und Elektronik-Altgeräte aus privaten
Haushalten einzurichten und zu betreiben, sofern diese im
Einklang mit den Zielen dieser Richtlinie stehen;

d) im Einklang mit nationalen und gemeinschaftlichen Gesund-
heits- und Sicherheitsnormen bei Elektro- und Elektronik-
Altgeräten, die aufgrund einer Verunreinigung ein Risiko für
die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter darstellen, die
Rücknahme gemäß den Buchstaben a) und b) abgelehnt
werden kann. Die Mitgliedstaaten treffen besondere Vorkeh-
rungen für solche Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

Die Mitgliedstaaten können besondere Vorkehrungen für die
Rückgabe von Elektro- und Elektronik-Altgeräten gemäß den
Buchstaben a) und b) vorsehen, wenn die Geräte die wesentli-
chen Bauteile nicht mehr enthalten oder andere Abfälle als
Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten.

(3) Bei nicht aus privaten Haushalten stammenden Elektro-
und Elektronik-Altgeräten stellen die Mitgliedstaaten unbe-
schadet des Artikels 9 sicher, dass die Hersteller oder in ihrem
Namen tätige Dritte für die Sammlung dieser Altgeräte sorgen.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle gemäß den
Absätzen 1, 2 und 3 gesammelten Elektro- und Elektronik-
Altgeräte den nach Artikel 6 zugelassenen Behandlungsanlagen
zugeführt werden, es sei denn, die Geräte werden als Ganzes
wieder verwendet. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die
geplante Wiederverwendung nicht zu einer Umgehung dieser
Richtlinie, insbesondere der Artikel 6 und 7, führt. Sammlung
und Beförderung getrennt gesammelter Elektro- und Elektronik-
Altgeräte erfolgen so, dass Wiederverwendung und Recycling
von Bauteilen oder ganzen Geräten, die wieder verwendet oder
dem Recycling zugeführt werden können, optimiert werden.

(5) Unbeschadet des Absatzes 1 sorgen die Mitgliedstaaten
dafür, dass spätestens bis zum 31. Dezember 2006 eine Quote
von durchschnittlich mindestens vier Kilogramm getrennt
gesammelten Elektro- und Elektronik-Altgeräten aus privaten
Haushalten pro Einwohner pro Jahr erreicht wird.

Das Europäische Parlament und der Rat legen auf Vorschlag
der Kommission und unter Berücksichtigung der technischen
und wirtschaftlichen Erfahrungen der Mitgliedstaaten bis zum
31. Dezember 2008 eine neue verbindliche Zielvorgabe fest.
Diese kann die Form eines Prozentsatzes der in den vorange-
gangenen Jahren an private Haushalte verkauften Menge an
Elektro- und Elektronikgeräten annehmen.

Artikel 6

Behandlung

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Hersteller oder
in ihrem Namen tätige Dritte im Einklang mit den gemein-
schaftlichen Rechtsvorschriften Systeme für die Behandlung
von Elektro- und Elektronik-Altgeräten einrichten und hierbei
die besten verfügbaren Behandlungs-, Verwertungs- und Recy-
clingtechniken einsetzen. Die Systeme können von den Herstel-
lern individuell und/oder kollektiv eingerichtet werden. Zur
Einhaltung des Artikels 4 der Richtlinie 75/442/EWG umfasst
die Behandlung mindestens die Entfernung aller Flüssigkeiten
und eine selektive Behandlung gemäß Anhang II der vorlie-
genden Richtlinie.

Andere Behandlungstechniken, die mindestens das gleiche Maß
an Schutz für die menschliche Gesundheit und die Umwelt
sicherstellen, können nach dem Verfahren des Artikels 14
Absatz 2 in Anhang II aufgenommen werden.

Im Interesse des Umweltschutzes können die Mitgliedstaaten
Mindestqualitätsstandards für die Behandlung von gesammelten
Elektro- und Elektronik-Altgeräten festlegen. Die Mitglied-
staaten, die sich für solche Qualitätsstandards entscheiden,
teilen diese der Kommission mit, die diese Standards veröffent-
licht.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Anlagen oder
Betriebe, die Behandlungstätigkeiten durchführen, in Überein-
stimmung mit den Artikeln 9 und 10 der Richtlinie 75/442/
EWG von den zuständigen Behörden eine Genehmigung
einholen.

Die Ausnahme von der Genehmigungspflicht nach Artikel 11
Absatz 1 Buchstabe b) der Richtlinie 75/442/EWG kann auf
Verwertungstätigkeiten für Elektro- und Elektronik-Altgeräte
angewandt werden, wenn die zuständigen Behörden vor der
Registrierung im Hinblick auf die Einhaltung von Artikel 4 der
Richtlinie 75/442/EWG eine Inspektion durchführen.

Bei der Inspektion wird Folgendes geprüft:

a) Art und Menge der zu behandelnden Abfälle;

b) allgemeine technische Anforderungen, die zu erfüllen sind;

c) erforderliche Sicherheitsvorkehrungen.

Die Inspektion findet mindestens einmal jährlich statt, und die
Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die Ergebnisse.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Anlagen oder
Betriebe, die Behandlungstätigkeiten durchführen, die Elektro-
und Elektronik-Altgeräte gemäß den technischen Anforde-
rungen des Anhangs III lagern und behandeln.
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Genehmigung
oder Registrierung gemäß Absatz 2 alle erforderlichen Bedin-
gungen zur Einhaltung der Anforderungen der Absätze 1 und
3 und zur Erreichung der in Artikel 7 vorgesehenen Zielvor-
gaben für die Verwertung enthält.

(5) Die Behandlung kann auch außerhalb des betreffenden
Mitgliedstaats oder außerhalb der Gemeinschaft durchgeführt
werden, sofern die Verbringung der Elektro- und Elektronik-
Altgeräte im Einklang mit der Verordnung (EWG) Nr. 259/93
des Rates vom 1. Februar 1993 zur Überwachung und
Kontrolle der Verbringung von Abfällen in der, in die und aus
der Europäischen Gemeinschaft (1) erfolgt.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte, die im Einklang mit der
Verordnung (EWG) Nr. 259/93, der Verordnung (EG) Nr.
1420/1999 des Rates vom 29. April 1999 zur Festlegung
gemeinsamer Regeln und Verfahren für die Verbringung
bestimmter Arten von Abfällen in bestimmte nicht der OECD
angehörende Länder (2) und der Verordnung (EG) Nr. 1547/
1999 der Kommission vom 12. Juli 1999 zur Festlegung der
bei der Verbringung bestimmter Arten von Abfällen in
bestimmte Länder, für die der OECD-Beschluss C(92) 39 endg.
nicht gilt, anzuwendenden Kontrollverfahren gemäß der
Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des Rates (3) aus der Gemein-
schaft ausgeführt werden, werden nur dann für die Erfüllung
der Verpflichtungen bzw. Zielvorgaben gemäß Artikel 7
Absätze 1 und 2 dieser Richtlinie berücksichtigt, wenn der
Exporteur beweisen kann, dass die Verwertung, die Wiederver-
wendung bzw. das Recycling unter Bedingungen erfolgt ist, die
den Anforderungen dieser Richtlinie gleichwertig sind.

(6) Die Mitgliedstaaten bestärken Anlagen oder Betriebe, die
Behandlungstätigkeiten durchführen, zertifizierte Umweltmana-
gementsysteme gemäß der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2001
über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem
Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die
Umweltbetriebsprüfung (EMAS) (4) einzuführen.

Artikel 7

Verwertung

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Hersteller oder
in ihrem Namen tätige Dritte im Einklang mit den gemein-
schaftlichen Rechtsvorschriften individuell oder kollektiv
Systeme für die Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altger-
äten einrichten, die gemäß Artikel 5 getrennt gesammelt
wurden. Die Mitgliedstaaten geben der Wiederverwendung von
ganzen Geräten den Vorzug. Bis zu dem in Absatz 4 genannten
Zeitpunkt werden diese Geräte bei der Berechnung der in
Absatz 2 festgelegten Zielvorgaben nicht berücksichtigt.

(2) In Bezug auf Elektro- und Elektronik-Altgeräte, die einer
Behandlung gemäß Artikel 6 zugeführt werden, stellen die
Mitgliedstaaten sicher, dass die Hersteller bis zum 31.
Dezember 2006 folgende Zielvorgaben erfüllen:

a) Bei Elektro- und Elektronik-Altgeräten der Kategorien 1 und
10 des Anhangs IA

— ist die Verwertungsquote auf mindestens 80 % des
durchschnittlichen Gewichts je Gerät anzuheben und

— die Wiederverwendungs- und Recyclingquote für
Bauteile, Werkstoffe und Stoffe auf mindestens 75 % des
durchschnittlichen Gewichts je Gerät anzuheben.

b) Bei Elektro- und Elektronik-Altgeräten der Kategorien 3 und
4 des Anhangs IA

— ist die Verwertungsquote auf mindestens 75 % des
durchschnittlichen Gewichts je Gerät anzuheben und

— die Wiederverwendungs- und Recyclingquote für
Bauteile, Werkstoffe und Stoffe auf mindestens 65 % des
durchschnittlichen Gewichts je Gerät anzuheben.

c) Bei Elektro- und Elektronik-Altgeräten der Kategorien 2, 5,
6, 7 und 9 des Anhangs IA

— ist die Verwertungsquote auf mindestens 70 % des
durchschnittlichen Gewichts je Gerät anzuheben und

— die Wiederverwendungs- und Recyclingquote für
Bauteile, Werkstoffe und Stoffe auf mindestens 50 % des
durchschnittlichen Gewichts je Gerät anzuheben.

d) Bei Gasentladungslampen ist eine Wiederverwendungs- und
Recyclingquote für Bauteile, Werkstoffe und Stoffe von
mindestens 80 % des Gewichts der Lampen zu erreichen.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Hersteller oder
in ihrem Namen tätige Dritte im Hinblick auf die Berechnung
dieser Zielvorgaben Aufzeichnungen über die Masse der
Elektro- und Elektronik-Altgeräte, ihre Bauteile, Werkstoffe und
Stoffe führen, wenn diese der Behandlungsanlage zugeführt
werden (Input) und diese verlassen (Output) und/oder wenn
diese der Verwertungs- oder Recyclinganlage zugeführt werden
(Input).

Die Kommission legt nach dem Verfahren des Artikels 14
Absatz 2 die erforderlichen Einzelheiten für die Überprüfung
der Einhaltung der in Absatz 2 genannten Zielvorgaben durch
die Mitgliedstaaten fest; hierzu zählen Werkstoffspezifikationen.
Die Kommission unterbreitet diese Maßnahme bis zum 13.
August 2004.

(4) Das Europäische Parlament und der Rat legen auf
Vorschlag der Kommission bis zum 31. Dezember 2008 neue
Zielvorgaben für die Verwertung und die Wiederverwendung/
das Recycling, einschließlich — soweit angebracht — für die
Wiederverwendung ganzer Geräte, und für die unter Kategorie
8 des Anhangs IA fallenden Produkte fest. Dies erfolgt unter
Berücksichtigung des ökologischen Nutzens der in Gebrauch
befindlichen Elektro- und Elektronikgeräte, wie der verbesserten
Effizienz der Ressourcen aufgrund der Entwicklungen im Werk-
stoff- und Technologiebereich. Hierbei wird auch dem techni-
schen Fortschritt im Wiederverwendungs-, Verwertungs-,
Recycling-, Produkt- und Werkstoffbereich sowie den von den
Mitgliedstaaten und der Industrie gesammelten Erfahrungen
Rechnung getragen.

(5) Die Mitgliedstaaten fördern die Entwicklung neuer
Verwertungs-, Recycling- und Behandlungstechnologien.
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Artikel 8

Finanzierung in Bezug auf Elektro- und Elektronik-
Altgeräte aus privaten Haushalten

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Hersteller
spätestens ab dem 13. August 2005 mindestens die Sammlung,
Behandlung, Verwertung und umweltgerechte Beseitigung von
bei den gemäß Artikel 5 Absatz 2 eingerichteten Rücknahme-
stellen gelagerten Elektro- und Elektronik-Altgeräten aus
privaten Haushalten finanzieren.

(2) Bei Produkten, die später als 13. August 2005 in Verkehr
gebracht werden, ist jeder Hersteller für die Finanzierung der
Tätigkeiten nach Absatz 1 in Bezug auf den durch seine
eigenen Produkte anfallenden Abfall verantwortlich. Der
Hersteller kann diese Verpflichtung wahlweise individuell oder
durch die Beteiligung an einem kollektiven System erfüllen.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jeder Hersteller beim
Inverkehrbringen eines Produkts eine Garantie stellt, aus der
sich ergibt, dass die Finanzierung der Entsorgung aller Elektro-
und Elektronik-Altgeräte gewährleistet ist, und dass die
Hersteller ihre Produkte gemäß Artikel 11 Absatz 2 deutlich
kennzeichnen. Diese Garantie stellt sicher, dass die Tätigkeiten
nach Absatz 1 in Bezug auf dieses Produkt finanziert werden.
Die Garantie kann in Form einer Teilnahme des Herstellers an
geeigneten Systemen für die Finanzierung der Entsorgung von
Elektro- und Elektronik-Altgeräten, einer Recycling-Versiche-
rung oder eines gesperrten Bankkontos gestellt werden.

Die Kosten für die Sammlung, Behandlung und umweltgerechte
Beseitigung werden beim Verkauf neuer Produkte gegenüber
dem Käufer nicht getrennt ausgewiesen.

(3) Die Verantwortung für die Finanzierung der Kosten für
die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten aus
Produkten, die vor dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt in
Verkehr gebracht werden („historische Altgeräte“), wird von
einem oder mehreren Systemen getragen, zu dem bzw. denen
alle Hersteller, die zum Zeitpunkt des Anfalls der jeweiligen
Kosten auf dem Markt vorhanden sind, anteilsmäßig beitragen,
z. B. im Verhältnis zu ihrem jeweiligen Marktanteil für den
betreffenden Gerätetyp.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Hersteller für einen
Übergangszeitraum von acht Jahren (zehn Jahre für die Kate-
gorie 1 des Anhangs IA) nach Inkrafttreten dieser Richtlinie die
Kosten für die Sammlung, Behandlung und umweltgerechte
Beseitigung beim Verkauf neuer Produkte gegenüber dem
Käufer ausweisen dürfen. Die ausgewiesenen Kosten dürfen die
tatsächlich entstandenen Kosten nicht überschreiten.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Hersteller, die
Elektro- oder Elektronikgeräte mit Hilfe der Fernkommunikati-
onstechnik vertreiben, auch die Anforderungen dieses Artikels
für Geräte einhalten, die in dem Mitgliedstaat ausgeliefert
werden, in dem der Käufer des Geräts ansässig ist.

Artikel 9

Finanzierung in Bezug auf Elektro- und Elektronik-
Altgeräte anderer Nutzer als privater Haushalte

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Kosten für die
Sammlung, Behandlung, Verwertung und umweltgerechte
Beseitigung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten anderer

Nutzer als privater Haushalte aus Produkten, die nach dem 13.
August 2005 in Verkehr gebracht werden, spätestens ab dem
13. August 2005 von den Herstellern finanziert werden.

Bei Elektro- und Elektronik-Altgeräten aus Produkten, die vor
dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht werden („historische
Altgeräte“), tragen die Hersteller die Finanzierung der Kosten
für die Entsorgung. Die Mitgliedstaaten können alternativ dazu
vorsehen, dass andere Nutzer als private Haushalte ebenfalls
teilweise oder vollständig zur Finanzierung herangezogen
werden.

Hersteller sowie andere Nutzer als private Haushalte können
unbeschadet dieser Richtlinie Vereinbarungen mit anderen
Finanzierungsmodalitäten treffen.

Artikel 10

Informationen für die Nutzer

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Nutzer von
Elektro- und Elektronikgeräten in privaten Haushalten die
nötigen Informationen erhalten über

a) die Verpflichtung, Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht
als unsortierten Siedlungsabfall zu beseitigen und diese
Altgeräte getrennt zu sammeln,

b) die ihnen zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammel-
systeme,

c) ihren Beitrag zur Wiederverwendung, zum Recycling und
zu anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elek-
tronik-Altgeräten,

d) die potenziellen Auswirkungen auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit, die durch das Vorhandensein von
gefährlichen Stoffen in Elektro- und Elektronikgeräten
bedingt sind,

e) die Bedeutung des Symbols nach Anhang IV.

(2) Die Mitgliedstaaten erlassen angemessene Maßnahmen,
damit sich die Verbraucher an der Sammlung von Elektro- und
Elektronik-Altgeräten beteiligen und um sie darin zu bestärken,
den Prozess der Wiederverwendung, Behandlung und Verwer-
tung zu erleichtern.

(3) Um die Beseitigung von Elektro- und Elektronik-Altger-
äten als unsortierten Siedlungsabfall möglichst gering zu halten
und um ihre getrennte Sammlung zu erleichtern, stellen die
Mitgliedstaaten sicher, dass die Hersteller Elektro- und Elektro-
nikgeräte, die nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht
werden, mit dem Symbol nach Anhang IV angemessen kenn-
zeichnen. In Ausnahmefällen, sofern dies aufgrund der Größe
oder der Funktion des Produkts erforderlich ist, ist das Symbol
auf die Verpackung, die Gebrauchsanweisung und den Garan-
tieschein für das Elektro- oder Elektronikgerät aufzudrucken.

(4) Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass einige oder
alle Informationen gemäß den Absätzen 1 bis 3 von den
Herstellern und/oder Vertreibern z. B. in der Gebrauchsanwei-
sung oder am Verkaufsort gegeben werden.
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Artikel 11

Informationen für Behandlungsanlagen

(1) Um die Wiederverwendung sowie die korrekte und
umweltgerechte Behandlung von Elektro- und Elektronik-
Altgeräten — einschließlich Wartung, Nachrüstung, Umrüstung
und Recycling — zu erleichtern, treffen die Mitgliedstaaten die
erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die
Hersteller Informationen über die Wiederverwendung und
Behandlung für jeden Typ neuer Elektro- und Elektronikgeräte,
die in Verkehr gebracht werden, innerhalb eines Jahres nach
Inverkehrbringen des jeweiligen Geräts bereitstellen. Aus diesen
Informationen ergibt sich — soweit dies für die Wiederverwen-
dungseinrichtungen, Behandlungs- und Recyclinganlagen erfor-
derlich ist, damit sie den Bestimmungen dieser Richtlinie nach-
kommen können —, welche verschiedenen Bauteile und Werk-
stoffe die Elektro- und Elektronikgeräte enthalten und an
welcher Stelle sich in den Elektro- und Elektronikgeräten
gefährliche Stoffe und Zubereitungen befinden. Sie werden den
Wiederverwendungseinrichtungen, Behandlungs- und Recy-
clinganlagen von den Herstellern von Elektro- und Elektronik-
geräten in Form von Handbüchern oder in elektronischer Form
(z. B. CD-ROM, Online-Dienste) zur Verfügung gestellt.

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass jeder Hersteller
eines Elektro- oder Elektronikgeräts, das nach dem 13. August
2005 in Verkehr gebracht wird, durch Kennzeichnung des
Geräts eindeutig zu identifizieren ist. Damit der Zeitpunkt, zu
dem das Gerät in Verkehr gebracht wurde, eindeutig festgestellt
werden kann, wird außerdem ein Hinweis darauf angebracht,
dass das Gerät nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht
wurde. Die Kommission fördert die Ausarbeitung von europä-
ischen Normen zu diesem Zweck.

Artikel 12

Informations- und Berichtspflicht

(1) Die Mitgliedstaaten erstellen ein Verzeichnis der
Hersteller und erheben auf Jahresbasis Informationen,
einschließlich fundierter Schätzungen, über die Mengen und
Kategorien von Elektro- und Elektronikgeräten, die auf ihrem
Markt in Verkehr gebracht und in den Mitgliedstaaten über alle
vorhandenen Wege gesammelt, wieder verwendet, dem Recy-
cling zugeführt und verwertet wurden, sowie über die ausge-
führten gesammelten Altgeräte unter Angabe des Gewichts
oder, wenn dies nicht möglich ist, der Anzahl der Geräte.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Hersteller, die Elektro-
und Elektronikgeräte mit Hilfe der Fernkommunikationstechnik
vertreiben, Informationen über die Einhaltung der Anforde-
rungen von Artikel 8 Absatz 4 und über die Mengen und Kate-
gorien von Elektro- und Elektronikgeräten vorlegen, die in dem
Mitgliedstaat, in dem der Käufer des Geräts ansässig ist, in
Verkehr gebracht wurden.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die erforderlichen Infor-
mationen der Kommission alle zwei Jahre innerhalb von 18
Monaten nach Ablauf des erfassten Zeitraums übermittelt
werden. Die erste Zusammenstellung von Informationen erfasst
die Jahre 2005 und 2006. Die Informationen sind in einem
Format vorzulegen, das innerhalb eines Jahres nach dem
Inkrafttreten dieser Richtlinie nach dem Verfahren des Artikels

14 Absatz 2 im Hinblick auf die Einrichtung von Datenbanken
über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Behandlung
festgelegt wird.

Zur Einhaltung dieses Absatzes sorgen die Mitgliedstaaten für
einen angemessenen Informationsaustausch insbesondere in
Bezug auf die Behandlungstätigkeiten gemäß Artikel 6 Absatz
5.

(2) Unbeschadet der Anforderungen des Absatzes 1 übermit-
teln die Mitgliedstaaten der Kommission alle drei Jahre einen
Bericht über die Durchführung dieser Richtlinie. Der Bericht ist
anhand eines Fragebogens oder Schemas zu erstellen, den bzw.
das die Kommission nach dem Verfahren des Artikels 6 der
Richtlinie 91/692/EWG des Rates vom 23. Dezember 1991 zur
Vereinheitlichung und zweckmäßigen Gestaltung der Berichte
über die Durchführung bestimmter Umweltschutzrichtlinien (1)
ausarbeitet. Der Fragebogen bzw. das Schema wird den
Mitgliedstaaten sechs Monate vor Beginn des Berichtszeitraums
übersandt. Der Bericht ist der Kommission innerhalb von neun
Monaten nach Ablauf des von ihm erfassten Dreijahreszeit-
raums vorzulegen.

Der erste Dreijahresbericht erfasst den Zeitraum von 2004 bis
2006.

Die Kommission veröffentlicht innerhalb von neun Monaten
nach Eingang der Berichte der Mitgliedstaaten einen Bericht
über die Durchführung dieser Richtlinie.

Artikel 13

Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen
Fortschritt

Die erforderlichen Änderungen zur Anpassung des Artikels 7
Absatz 3 sowie des Anhangs IB (insbesondere hinsichtlich der
etwaigen Hinzufügung von Leuchten in Haushalten, Glüh-
lampen sowie photovoltaischen Erzeugnissen, d. h. von Solar-
paneelen), des Anhangs II (insbesondere unter Berücksichtigung
neuer technologischer Entwicklungen hinsichtlich der Behand-
lung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten), sowie der
Anhänge III und IV an den wissenschaftlichen und technischen
Fortschritt werden nach dem Verfahren des Artikels 14 Absatz
2 erlassen.

Vor der Änderung der Anhänge konsultiert die Kommission
unter anderem Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten,
Betreiber von Recycling-Betrieben und Betreiber von Behand-
lungsanlagen, Umweltorganisationen sowie Arbeitnehmer- und
Verbraucherverbände.

Artikel 14

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 18 der
Richtlinie 75/442/EWG eingesetzten Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/
468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.
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Artikel 15

Sanktionen

Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen die aufgrund
dieser Richtlinie erlassenen innerstaatlichen Vorschriften Sank-
tionen fest. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig
und abschreckend sein.

Artikel 16

Inspektion und Überwachung

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Inspektion und Überwa-
chung es ermöglichen, die ordnungsgemäße Durchführung
dieser Richtlinie zu überprüfen.

Artikel 17

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser Richtlinie ab dem
13. August 2004 nachzukommen. Sie setzen die Kommission
unverzüglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die
Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit,
die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

(3) Sofern die mit dieser Richtlinie angestrebten Ziele erre-
icht werden, können die Mitgliedstaaten Artikel 6 Absatz 6,
Artikel 10 Absatz 1 und Artikel 11 durch Vereinbarungen
zwischen den zuständigen Behörden und den betroffenen Wirt-
schaftszweigen umsetzen. Diese Vereinbarungen müssen den
folgenden Anforderungen entsprechen:

a) Die Vereinbarungen müssen durchsetzbar sein;

b) in den Vereinbarungen müssen Ziele und die entspre-
chenden Fristen für ihre Verwirklichung benannt werden;

c) die Vereinbarungen müssen im Veröffentlichungsblatt des
betreffenden Mitgliedstaats oder in einer der Öffentlichkeit
gleichermaßen zugänglichen offiziellen Quelle veröffentlicht
und der Kommission übermittelt werden;

d) die erzielten Ergebnisse sind regelmäßig zu überwachen, den
zuständigen Behörden und der Kommission mitzuteilen und
der Öffentlichkeit unter den in der Vereinbarung festge-
legten Bedingungen zugänglich zu machen;

e) die zuständigen Behörden sorgen für die Überprüfung der
im Rahmen der Vereinbarung erzielten Fortschritte;

f) im Falle der Nichterfüllung der Vereinbarung müssen die
Mitgliedstaaten die entsprechenden Bestimmungen dieser
Richtlinie durch den Erlass von Rechts- oder Verwaltungs-
vorschriften umsetzen.

(4) a) Griechenland und Irland, die aufgrund
— unzureichender Recycling-Infrastruktur,

— geografischer Gegebenheiten (wie z. B. große Zahl
kleiner Inseln bzw. ausgedehnte ländliche Gebiete
und Berggebiete),

— niedriger Bevölkerungsdichte und
— geringen Verbrauchs an Elektro- und Elektronikger-

äten

entweder die Sammel-Zielvorgabe gemäß Artikel 5
Absatz 5 Unterabsatz 1 oder die Verwertungs-Zielvor-
gaben gemäß Artikel 7 Absatz 2 nicht erreichen können
und die nach Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Rich-
tlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999 über
Abfalldeponien (1) eine Verlängerung der dort genannten
Frist beantragen können,

dürfen die in Artikel 5 Absatz 5 und Artikel 7 Absatz 2
der vorliegenden Richtlinie genannten Fristen um bis zu
24 Monate verlängern.

Diese Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission
spätestens zum Zeitpunkt der Umsetzung dieser Rich-
tlinie von ihrer Entscheidung.

b) Die Kommission unterrichtet die anderen Mitglied-
staaten und das Europäische Parlament über diese
Entscheidungen.

(5) Innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieser Rich-
tlinie unterbreitet die Kommission dem Europäischen Parlament
und dem Rat einen Bericht, der sich auf die Erfahrungen mit
der Anwendung dieser Richtlinie insbesondere in Bezug auf die
getrennte Sammlung, die Behandlung, die Verwertung und die
Finanzierungssysteme stützt. In diesem Bericht ist darüber
hinaus auch auf die Entwicklung des Stands der Technik, die
gesammelten Erfahrungen, die Umweltschutzvorschriften und
das Funktionieren des Binnenmarkts einzugehen. Dem Bericht
sind gegebenenfalls Vorschläge für eine Änderung der entspre-
chenden Bestimmungen dieser Richtlinie beizufügen.

Artikel 18

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 19

Adressaten

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 27. Januar 2003.

Im Namen des Europäischen
Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
G. DRYS
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ANHANG IA

Von dieser Richtlinie erfasste Gerätekategorien

1. Haushaltsgroßgeräte

2. Haushaltskleingeräte

3. IT- und Telekommunikationsgeräte

4. Geräte der Unterhaltungselektronik

5. Beleuchtungskörper

6. Elektrische und elektronische Werkzeuge (mit Ausnahme ortsfester industrieller Großwerkzeuge)

7. Spielzeug sowie Sport- und Freizeitgeräte

8. Medizinische Geräte (mit Ausnahme aller implantierten und infizierten Produkte)

9. Überwachungs- und Kontrollinstrumente

10. Automatische Ausgabegeräte
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ANHANG IB

Auflistung der Produkte, die im Sinne dieser Richtlinie zu berücksichtigen sind und unter die in Anhang IA
aufgeführten Kategorien fallen

1. Haushal tsgroßgeräte

Große Kühlgeräte

Kühlschränke

Gefriergeräte

Sonstige Großgeräte zur Kühlung, Konservierung und Lagerung von Lebensmitteln

Waschmaschinen

Wäschetrockner

Geschirrspüler

Herde und Backöfen

Elektrische Kochplatten

Elektrische Heizplatten

Mikrowellengeräte

Sonstige Großgeräte zum Kochen oder zur sonstigen Verarbeitung von Lebensmitteln

Elektrische Heizgeräte

Elektrische Heizkörper

Sonstige Großgeräte zum Beheizen von Räumen, Betten und Sitzmöbeln

Elektrische Ventilatoren

Klimageräte

Sonstige Belüftungs-, Entlüftungs- und Klimatisierungsgeräte

2. Haushal tskle ingeräte

Staubsauger

Teppichkehrmaschinen

Sonstige Reinigungsgeräte

Geräte zum Nähen, Stricken, Weben oder zur sonstigen Bearbeitung von Textilien

Bügeleisen und sonstige Geräte zum Bügeln, Mangeln oder zur sonstigen Pflege von Kleidung

Toaster

Friteusen

Mühlen, Kaffeemaschinen und Geräte zum Öffnen oder Verschließen von Behältnissen oder Verpackungen

Elektrische Messer

Haarschneidegeräte, Haartrockner, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Massagegeräte und sonstige Geräte für
die Körperpflege

Wecker, Armbanduhren und Geräte zum Messen, Anzeigen oder Aufzeichnen der Zeit

Waagen

3. IT- und Telekommunikat ionsgeräte

Zentrale Datenverarbeitung:

Großrechner

Minicomputer

Drucker

PC-Bereich:

PCs (einschließlich CPU, Maus, Bildschirm und Tastatur)

Laptops (einschließlich CPU, Maus, Bildschirm und Tastatur)
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Notebooks

Elektronische Notizbücher

Drucker

Kopiergeräte

Elektrische und elektronische Schreibmaschinen

Taschen- und Tischrechner

sowie sonstige Produkte und Geräte zur Erfassung, Speicherung, Verarbeitung, Darstellung oder Übermittlung von
Informationen mit elektronischen Mitteln

Benutzerendgeräte und -systeme

Faxgeräte

Telexgeräte

Telefone

Münz- und Kartentelefone

Schnurlose Telefone

Mobiltelefone

Anrufbeantworter

sowie sonstige Produkte oder Geräte zur Übertragung von Tönen, Bildern oder sonstigen Informationen mit Tele-
kommunikationsmitteln

4. Geräte der Unterhal tungse lektronik

Radiogeräte

Fernsehgeräte

Videokameras

Videorekorder

Hi-Fi-Anlagen

Audio-Verstärker

Musikinstrumente

sowie sonstige Produkte oder Geräte zur Aufnahme oder Wiedergabe von Tönen oder Bildern, einschließlich
Signalen, oder andere Technologien zur Übertragung von Tönen und Bildern mit anderen als Telekommunikations-
mitteln

5. Be leuchtungskörper

Leuchten für Leuchtstofflampen mit Ausnahme von Leuchten in Haushalten

Stabförmige Leuchtstofflampen

Kompaktleuchtstofflampen

Entladungslampen, einschließlich Hochdruck-Natriumdampflampen und Metalldampflampen

Niederdruck-Natriumdampflampen

Sonstige Beleuchtungskörper oder Geräte für die Ausbreitung oder Steuerung von Licht mit Ausnahme von Glüh-
lampen

6. E lektr i sche und e lektronische Werkzeuge (mi t Ausnahme ortsfester industr ie l le r Großwerk-
zeuge)

Bohrmaschinen

Sägen

Nähmaschinen

Geräte zum Drehen, Fräsen, Schleifen, Zerkleinern, Sägen, Schneiden, Abscheren, Bohren, Lochen, Stanzen, Falzen,
Biegen oder zur entsprechenden Bearbeitung von Holz, Metall und sonstigen Werkstoffen

Niet-, Nagel- oder Schraubwerkzeuge oder Werkzeuge zum Lösen von Niet-, Nagel- oder Schraubverbindungen oder
für ähnliche Verwendungszwecke

Schweiß- und Lötwerkzeuge oder Werkzeuge für ähnliche Verwendungszwecke

Geräte zum Versprühen, Ausbringen, Verteilen oder zur sonstigen Verarbeitung von flüssigen oder gasförmigen
Stoffen mit anderen Mitteln

Rasenmäher und sonstige Gartengeräte
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7. Spie lzeug sowie Sport - und Fre ize i tgeräte

Elektrische Eisenbahnen oder Autorennbahnen

Videospielkonsolen

Videospiele

Fahrrad-, Tauch-, Lauf-, Rudercomputer usw.

Sportausrüstung mit elektrischen oder elektronischen Bauteilen

Geldspielautomaten

8. Medizini sche Geräte (mi t Ausnahme al le r implant ie r ten und inf iz ier ten Produkte )

Geräte für Strahlentherapie

Kardiologiegeräte

Dialysegeräte

Beatmungsgeräte

Nuklearmedizinische Geräte

Laborgeräte für In-vitro-Diagnostik

Analysegeräte

Gefriergeräte

Fertilisations-Testgeräte

Sonstige Geräte zur Erkennung, Vorbeugung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten, Verlet-
zungen oder Behinderungen

9. Überwachungs- und Kontrol l instrumente

Rauchmelder

Heizregler

Thermostate

Geräte zum Messen, Wiegen oder Regeln in Haushalt und Labor

Sonstige Überwachungs- und Kontrollinstrumente von Industrieanlagen (z. B. in Bedienpulten)

10. Automat i sche Ausgabegeräte

Heißgetränkeautomaten

Automaten für heiße oder kalte Flaschen oder Dosen

Automaten für feste Produkte

Geldautomaten

Jegliche Geräte zur automatischen Abgabe von Produkten
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ANHANG II

Selektive Behandlung von Werkstoffen und Bauteilen von Elektro- und Elektronik-Altgeräten gemäß Artikel 6
Absatz 1

1. Mindestens folgende Stoffe, Zubereitungen und Bauteile müssen aus getrennt gesammelten Elektro- und Elektronik-
Altgeräten entfernt werden:

— PCB-haltige (PCB: polychlorierte Biphenyle) Kondensatoren im Sinne der Richtlinie 96/59/EG des Rates vom 16.
September 1996 über die Beseitigung polychlorierter Biphenyle und polychlorierter Terphenyle (PCB/PCT) (1)

— Quecksilberhaltige Bauteile wie Schalter oder Lampen für Hintergrundbeleuchtung

— Batterien

— Leiterplatten von Mobiltelefonen generell sowie von sonstigen Geräten, wenn die Oberfläche der Leiterplatte
größer ist als 10 Quadratzentimeter

— Tonerkartuschen, flüssig und pastös, und Farbtoner

— Kunststoffe, die bromierte Flammschutzmittel enthalten

— Asbestabfall und Bauteile, die Asbest enthalten

— Kathodenstrahlröhren

— Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (H-FCKW) oder teilhalogen-
ierte Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW), Kohlenwasserstoffe (KW)

— Gasentladungslampen

— Flüssigkristallanzeigen (gegebenenfalls zusammen mit dem Gehäuse) mit einer Oberfläche von mehr als 100
Quadratzentimetern und hintergrundbeleuchtete Anzeigen mit Gasentladungslampen

— Externe elektrische Leitungen

— Bauteile, die feuerfeste Keramikfasern gemäß der Richtlinie 97/69/EG der Kommission vom 5. Dezember 1997
zur Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG des Rates betreffend die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung
gefährlicher Stoffe an den technischen Fortschritt (2) enthalten

— Bauteile, die radioaktive Stoffe enthalten, ausgenommen Bauteile, die die Freigrenzen nach Artikel 3 sowie
Anhang I der Richtlinie 96/29/Euratom des Rates vom 13. Mai 1996 zur Festlegung der grundlegenden Sicher-
heitsnormen für den Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen die Gefahren durch
ionisierende Strahlungen (3) nicht überschreiten.

— Elektrolyt-Kondensatoren, die bedenkliche Stoffe enthalten (Höhe > 25 mm; Durchmesser: > 25 mm oder
proportional ähnliches Volumen).

Diese Stoffe, Zubereitungen und Bauteile sind gemäß Artikel 4 der Richtlinie 75/442/EWG zu beseitigen oder zu
verwerten.

2. Die folgenden Bauteile von getrennt gesammelten Elektro- und Elektronik-Altgeräten sind wie angegeben zu behan-
deln:

— Kathodenstrahlröhren: Entfernung der fluoreszierenden Beschichtung.

— Geräte, die Gase enthalten, die ozonschädigend sind oder ein Erderwärmungspotenzial (GWP) über 15 haben,
z. B. enthalten in Schaum und Kühlkreisläufen; die Gase müssen sachgerecht entfernt und behandelt werden.
Ozonschädigende Gase werden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 29. Juni 2000 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen (4), behandelt.

— Gasentladungslampen: Entfernung des Quecksilbers.

3. Unter Berücksichtigung des Umweltschutzes und der Tatsache, dass Wiederverwendung und Recycling wünschens-
wert sind, sind die Abschnitte 1 und 2 so anzuwenden, dass die umweltgerechte Wiederverwendung und das umwelt-
gerechte Recycling von Bauteilen oder ganzen Geräten nicht behindert wird.

4. Im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 14 Absatz 2 prüft die Kommission vorrangig, ob die Einträge für

— Leiterplatten von Mobiltelefonen und

— Flüssigkristallanzeigen

geändert werden müssen.
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ANHANG III

Technische Anforderungen gemäß Artikel 6 Absatz 3

1. Standorte für die Lagerung (einschließlich der Zwischenlagerung) von Elektro- und Elektronik-Altgeräten vor ihrer
Behandlung (unbeschadet der Anforderungen der Richtlinie 1999/31/EG):
— geeignete Bereiche mit undurchlässiger Oberfläche und Auffangeinrichtungen und gegebenenfalls Abscheidern für

auslaufende Flüssigkeiten und fettlösende Reinigungsmittel;
— wetterbeständige Abdeckung für geeignete Bereiche.

2. Standorte für die Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten:
— Waagen zur Bestimmung des Gewichts der behandelten Altgeräte;
— geeignete Bereiche mit undurchlässiger Oberfläche und wasserundurchlässiger Abdeckung sowie Auffangeinrich-

tungen und gegebenenfalls Abscheidern für auslaufende Flüssigkeiten und fettlösende Reinigungsmittel;
— geeigneter Lagerraum für demontierte Einzelteile;
— geeignete Behälter für die Lagerung von Batterien, PCB/PCT-haltigen Kondensatoren und anderen gefährlichen

Abfällen wie beispielsweise radioaktiven Abfällen;
— Ausrüstung für die Behandlung von Wasser im Einklang mit Gesundheits- und Umweltvorschriften.
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ANHANG IV

Symbol zur Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten

Das Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten stellt eine durchgestrichene Abfalltonne auf
Rädern dar (siehe unten). Dieses Symbol ist sichtbar, erkennbar und dauerhaft anzubringen.



Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission

zu

Artikel 9

Finanzierung in Bezug auf Elektro- und Elektronik-Altgeräte anderer Nutzer als privater Haushalte
„Angesichts dessen, dass hinsichtlich der möglichen finanziellen Auswirkungen des vorliegenden Wortlauts
von Artikel 9 auf die Hersteller Bedenken erhoben worden sind, erklären das Europäische Parlament, der
Rat und die Kommission ihre gemeinsame Absicht, diese Fragen schnellstmöglich zu prüfen. Sollten sich
diese Bedenken als begründet erweisen, bekundet die Kommission ihre Absicht, einen Vorschlag zur
Änderung von Artikel 9 der Richtlinie zu unterbreiten. Das Parlament und der Rat verpflichten sich, auf
einen solchen Vorschlag hin mit der gebotenen Eile nach ihren jeweiligen internen Verfahren tätig zu
werden.“
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